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Editorial

Schon zum vierten Mal nach den Bezirksversammlungswahlen unter
stützt die Landeszentrale für politische Bildung gemeinsam mit dem Amt 
Bezirksverwaltung (Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung 
und Bezirke) die Schulung von neuen und erfahrenen Mitgliedern sowie 
zubenannten Bürgerinnen und Bürgern der sieben Bezirksversammlungen.

Die Rückmeldungen der vergangenen Jahre auf unsere bezirklichen 
Veranstaltungsreihen fielen durchweg sehr positiv aus. Daher wurde die 
Broschüre überarbeitet und steht nun online zur Verfügung. Der Bitte, das 
Schulungsmaterial auch als gebundene Broschüre von der Landeszentrale 
herauszugeben, kommen wir aber auch gerne wieder nach.

Wir haben die Informationen aktualisiert und so strukturiert, dass die 
Broschüre neben der Verwendung zu Schulungszwecken auch für ein in
teressiertes Publikum hilfreich ist. Wegen seiner faktenbezogenen, kurzen 
und nüchternen Darstellung eignet es sich besonders zum Nachschlagen 
im täglichen Arbeitszusammenhang.

Die Nutzung und Verwendung in Schule, Erwachsenenbildung, bei 
 Besuchen in und ausländischer Gruppen, für bezirkspolitisch Engagierte 
und anderem mehr bietet sich daher an. Aber auch für die rasche Infor
mation im privaten Gebrauch ist das Material geeignet.

Wir danken der Autorin, Frau Susanne Haase, sehr herzlich für ihr 
Engagement.

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erkenntnis beim Lesen und 
 versprechen: Auch für erfahrene Mitglieder der Bezirksversammlungen 
und Ausschüsse ist etwas dabei.

 Ihre

Dr. Heike Opitz
Amtsleiterin Bezirksverwaltung 
Behörde für Wissenschaft, 
 Forschung, Gleichstellung 
und Bezirke

Ihre

  Dr. Sabine BambergerStemmann  
Direktorin der Landeszentrale 
für politische Bildung 





1  Die Hamburger 
Verwaltung

Die Freie und Hansestadt Hamburg ist ein Land der Bun
desrepublik Deutschland; Art. 1 Verfassung der Freien und 
Hansestadt Hamburg (Hamburger Verfassung, HV). Sie ist 
ein demokratischer und sozialer Rechtsstaat; Art. 3 Abs. 1 
HV. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus und wird nach 
Maßgabe der Verfassung und der Gesetze ausgeübt; Art. 3 
Abs. 2 Sätze 1 und 2 HV. Die Gesetzgebung wird von der 
Bürgerschaft (dem Parlament), die vollziehende Gewalt vom 
Senat (der Regierung) und den Behörden (der Verwaltung) 
ausgeübt. Die Rechtsprechung obliegt den Gerichten.
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1.1  Der Senat

Der Senat führt die Verwaltung; § 1 Abs. 1 Satz 1 Verwaltungsbehörden
gesetz (VwBehG). Er kann Verwaltungsaufgaben selbst wahrnehmen und 
mit ihrer Durchführung Senatskommissionen und Senatsämter beauftra
gen; § 1 Abs. 1 Satz 2 VwBehG.

Die Senatskanzlei unterstützt den Ersten Bürgermeister und den 
 Senat bei der Erfüllung ihrer Aufgaben; § 5 Abs. Abs. 1 Geschäftsord
nung für den Senat (SenGO). Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt 
ist, werden Verwaltungsaufgaben, die der Senat nicht selbst wahrnimmt, 
von den Fachbehörden und den Bezirksämtern selbstständig erledigt; 

§ 4 Abs. 1 VwBehG.
Der Senat beschließt die 

 Verteilung der Geschäfte auf die 
 Mitglieder des Senats und des 
Staatsrätekollegiums; § 7 Abs. 1 
Satz 1 SenGO. 

Die Mitglieder des Senats lei
ten die ihnen nach der Geschäfts
verteilung zugewiesenen einzelnen 
Verwaltungsbehörden und Senats
ämter innerhalb der Richtlinien 
der Politik selbstständig und tra
gen  dafür die Verantwortung; § 7 
Abs. 2 Satz 1 SenGO. Der Senat 
tritt nach  außen stets einheitlich 
auf; § 7 Abs. 2 Satz 2 SenGO.

Senat

Senatsämter Senats- 
komissionen

Senatskanzlei

Fachbehörden Bezirksaufsicht

Bezirksämter

 ▶ Senat und Behörden der Freien und Hansestadt  Hamburg
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1.2 Die Fachbehörden

In der 22. Legislaturperiode gibt es elf Fachbehörden in Hamburg. 
Die  Abgrenzung ihrer Aufgaben erfolgt durch Zuständigkeitsanordnun
gen, die der Senat beschließt.

Fachbehörden sind nach § 4 Abs. 2 VwBehG:
• Behörde für Justiz und Verbraucherschutz (BJV)
• Behörde für Schule und Berufsbildung (BSB)
•  Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke 

(BWFGB)
• Behörde für Kultur und Medien (BKM)
•  Behörde für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und Integration 

(Soziales)
• Behörde für Verkehr und Mobilitätswende (BVM)
• Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen (BSW)

•  Behörde für Wirtschaft und 
 Innovation (BWI)

•  Behörde für Inneres und Sport 
(BIS)

•  Behörde für Umwelt, Klima, 
 Energie und Agrarwirtschaft 
(BUKEA)

• Finanzbehörde (FB)

 Ihre Zuständigkeit wird vom 
 Senat bestimmt.

BJV

FB

BUKEA

BIS

BWI

BSW BVM

BSB

BWFGB

BKM

Soziales

Senat

 ▶ Die Fachbehörden der Freien und Hansestadt  Hamburg
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1.3  Hamburg als Einheitsgemeinde

Hamburg ist Einheitsgemeinde, das heißt, staatliche und gemeindliche 
 Tätigkeiten werden nicht getrennt; Art. 4 Abs. 1 HV. 
Durch Gesetz sind für Teilgebiete (Bezirke) Bezirksämter zu bilden,  denen 
die selbstständige Erledigung übertragener Aufgaben obliegt; Art. 4 
Abs. 2 HV.

Soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, werden Verwaltungs
aufgaben, die der Senat nicht selbst wahrnimmt, von den Fachbehörden 
und den Bezirksämtern selbstständig erledigt; § 4 Abs. 1 VwBehG.

Anders als in den Flächenländern – wie zum Beispiel SchleswigHolstein 
oder Niedersachsen – gibt es in Hamburg keine Unterscheidung zwischen 
der Verwaltung auf Landesebene (in den Flächenländern: Ministerien) und 
der Verwaltung auf kommunaler Ebene (in den Flächenländern: Kreis und 
Kommunalverwaltung/Stadtverwaltung). In Hamburg heißen die Ministe

rien „Behörde“ (z. B. Behörde für In
neres und Sport statt Innenministe
rium). Bezirksämter sind ebenfalls 
Behörden – aber keine Ministerien!

Senat

 Senats- 
komissionen

 Senats- 
ämter

Bezirks- 
ämter

 Senats- 
kanzlei

Fach- 
behörden

 ▶ Die Verwaltung in der Freien und Hansestadt Hamburg



1 DIE HAMBURGER VERWALTUNG

2  Die Bezirke und 
die Bezirksämter

In Hamburg wird zwischen den Bezirken (Gebieten) und den 
Bezirksämtern (Behörden) unterschieden. 
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2.1  Die verfassungsrechtliche Garantie

Durch Gesetz sind für Teilgebiete (Bezirke) Bezirksämter zu bilden, 
 denen die selbstständige Erledigung übertragener Aufgaben obliegt; 
Art. 4 Abs. 2 Satz 1 Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg 
(Hamburger Verfassung, HV). 

Die Einteilung Hamburgs in Bezirke erfolgt durch § 1 Abs. 1 Satz 1 
 Bezirksverwaltungsgesetz (BezVG).

Die Freie und Hansestadt Hamburg ist in folgende sieben Bezirke 
unterteilt:

1. HamburgMitte
2. Altona
3. Eimsbüttel
4. HamburgNord
5. Wandsbek
6. Bergedorf
7. Harburg

Für jeden Bezirk wird ein Bezirksamt eingerichtet; § 1 Abs. 3 BezVG. 
Der Bezirk bezeichnet die Fläche, das Bezirksamt die zuständige 

Verwaltungseinheit/Behörde.
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2.2  Daten der einzelnen 
Hamburger Bezirke

Die sieben Bezirke in Hamburg unterscheiden sich in der Größe und 
der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner. Jeder Bezirk hat seine 
Besonderheiten.

Altona

Eimsbüttel

Harburg

Hamburg-Mitte

Bergedorf

Wandsbek

Hamburg-
Nord

Insel Neuwerk 
zu HamburgMitte

Bezirk

Einwohnerinnen 
und Einwohner

(Stand 31.12.2023)
Fläche (ha) 

(Stand 31.12.2022)

HamburgMitte 312.641 14.226

Altona 280.838   7.791

Eimsbüttel 276.222   4.981

HamburgNord 328.454   5.777

Wandsbek 455.185 14.752

Bergedorf 133.813 15.472

Harburg 176.868 12.511

 ▶ Die Bezirke in Hamburg
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2.3  Aufgabenverteilung in der 
Hamburger Verwaltung

Der Senat ist die Landesregierung, er führt und beaufsichtigt die Verwal
tung; Art. 33 Abs. 2 HV. 

Der Erste Bürgermeister oder die Erste Bürgermeisterin leitet die Se
natsgeschäfte; Art. 42 Abs. 1 Satz 1 HV. Er oder sie ist Präsident oder 
Präsidentin des Senats und bildet gemeinsam mit den Senatorinnen und 
Senatoren den Senat; Art. 33 Abs. 1 HV.

Die Mitglieder des Senats (Senatorinnen und Senatoren) tragen die 
 Verantwortung für die einzelnen Verwaltungsbehörden und Senatsämter; 
Art. 42 Abs. 2 Satz 1 HV. 

Die Mitglieder des Senats leiten die einzelnen Verwaltungszweige, für 
die sie die Verantwortung tragen; Art. 55 HV.

Der Senat beschließt unter ande
rem über 
•  alle an die Bürgerschaft zu 

 richtenden Anträge; Art. 42 
Abs. 2 Satz 2 Nr. 1 HV, 

•  Angelegenheiten, die von grund
sätzlicher oder allgemeiner Be
deutung sind oder die gesamte 
Verwaltung betreffen; Art. 42 
Abs. 2 Satz 2 Nr. 4 HV, und 

•  Meinungsverschiedenheiten über 
Fragen, die den Geschäftsbereich 
 mehrerer  Verwaltungsbehörden 
oder Senatsämter berühren; 
Art. 42 Abs. 2 Satz 2 Nr. 5 HV.

Der Senat fasst seine Beschlüsse 
mit Stimmenmehrheit; bei Stimmen
gleichheit entscheidet die Stimme 
der oder des Vorsitzenden; Art. 42 
Abs. 3 HV.

Erste/r 
Bürgermeister/in

Senatorin/Senator

Fachbehörde

Bezirksamt

 ▶ Die verschiedenen Ebenen der Verwaltung
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2.4  Einbindung der Bezirksämter 
in die Verwaltung

Die Bezirksämter (BA) werden durch die für die Bezirksaufsicht 
 zuständige Behörde im Senat vertreten.

SENAT

DIT/BA
Hamburg 
Service 
vor Ort

Andere 
Ämter der 

BWFGB

BA

Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke (BWFGB)
als für die Bezirksverwaltung zuständige Behörde

Bezirksaufsicht

BA BA BA BA BA BA

Ham
burg

-M
itt

e

Alto
na

Eim
sb

ütte
l

Ham
burg

-N
ord

W
an

dsb
ek

Ber
ged

orf

Har
burg

 ▶ Einbindung der Bezirksämter in die Verwaltung
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2.5  Zusammenarbeit von Senat, 
Fachbehörden und Bezirksämtern

Die Bezirksämter führen ihre 
 Aufgaben selbstständig durch; 
§ 2 Satz 1 BezVG. 

Die zuständigen Fachbehör
den unterstützen die  Bezirksämter 
bei der Aufgabenerledigung; 
§ 44 Abs. 1 Satz 2 BezVG.

Der Senat führt die Verwaltung; 
§ 1 Abs. 1 Satz 1 Verwaltungs
behördengesetz (VwBehG).

2.6  Aufgaben der 
Bezirksämter

Aufgaben der Bezirksämter sind 
Aufgaben der Verwaltung, die nicht 
wegen ihrer übergeordneten Be
deutung oder ihrer Eigenart ei

ner einheitlichen Durchführung bedürfen; § 2 Satz 2 BezVG – sogenannte 
Durchführungsaufgaben.

Aufgaben, die wegen ihrer übergeordneten Bedeutung oder ihrer 
 Eigenart einer einheitlichen Durchführung bedürfen, werden vom Senat 
selbst wahrgenommen oder auf die Fachbehörden übertragen; § 2 Satz 3 
BezVG.

Die Abgrenzung der Aufgaben erfolgt abschließend durch den Senat 
mittels sogenannter Zuständigkeitsanordnungen; § 2 Satz 4 BezVG. 

 ▶ Zusammenarbeit innerhalb der Verwaltung

Senat

Fach- 
behörden

 Bezirks-
ämter
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2.7  Organisation der Bezirksämter

Die Bezirksämter werden von der Bezirksamtsleitung geführt. Sie sind 
in Dezernate unterteilt. Unterhalb der Dezernate gliedern sich die Bezirks
ämter in Fachämter und diese wiederum in Abteilungen. 

Durch die Neuorganisation der Kundenzentren 2023 wurden die bezirk
lichen Kundenzentren für Einwohner und Ausländerangelegenheiten 
an die Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke 
übertragen. Dies wird perspektivisch zu einer neuen Struktur in den Be
zirksämtern führen. 

Die bisherige, durch die Geschäftsordnung für die Bezirksämter vor
gegebene Organisationsstruktur sah vier Dezernate vor. 

Senat

Fachbehörden

Bezirksämter

• Aufgaben, die nicht von übergeordneter Bedeutung sind

•  Aufgaben, die nicht einer einheitlichen Durchführung bedürfen

• Aufgaben von übergeordneter Bedeutung

• Aufgaben, die einer einheitlichen Durchführung bedürfen

• Leitung der Verwaltung

• Aufgaben von übergeordneter Bedeutung

•  Aufgaben, die einer einheitlichen Durchführung bedürfen

 ▶ Aufgabenverteilung innerhalb der Verwaltung
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Zudem gibt es Aufgaben, die ein Bezirksamt zentral wahrnimmt, zum 
 Beispiel HamburgMitte: bezirklicher Sportstättenbau; Altona: Hilfen 
nach dem Betreuungsgesetz, Genehmigung und Überwachung von An
bauvereinigungen nach dem KonsumCannabisgesetz; Eimsbüttel: Straf
fälligen und Gerichtshilfe; Wandsbek: telefonischer HamburgService, 
Eingliederungshilfe. 

BEZIRKSAMTSLEITUNG

Dezernat  
Steuerung  

und  Service

Fachamt 
Interner Service

Fachamt 
Personalservice

Fachamt 
Ressourcen- 
steuerung

Fachamt 
Rechtsamt

Dezernat  
Soziales, Jugend 
und Gesundheit

Fachamt 
Grundsicherung 

und Soziales

Fachamt 
Sozialraum-
management

Fachamt 
Jugend- und  
Familienhilfe  
„Jugendamt“

Fachamt 
Gesundheit

„Gesundheitsamt“

Soziale 
Dienstleistungs-

zentren

Dezernat  
Wirtschaft, Bauen  

und Umwelt

Fachamt 
Management 

des  öffentlichen 
 Raumes

Fachamt 
Stadt- und 

 Landschaftsplanung

Fachamt 
Verbraucherschutz, 

Gewerbe  
und Umwelt

Dezernat  
Bürgerservice

Fachamt 
Einwohnerwesen
„Einwohneramt“

Fachamt 
Personenstands-

wesen „Standesamt“

Kundenzentren

Zentrum 
für Wirtschafts -
förderung, Bauen 

und Umwelt

 ▶ Organisationsstruktur der Bezirksämter
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2.8  Aufsicht über die Bezirksämter

Der Senat und die Fachbehörden haben verschiedene Möglichkeiten, auf 
das Handeln der Bezirksämter einzuwirken. 

Handlungsoptionen des Senats
Der Senat kann allgemeine oder einzelfallbezogene Weisungen erteilen; 
§ 1 Abs. 4 VwBehG. Er kann Angelegenheiten an sich ziehen (Evokation) 
und selbst erledigen oder an Senats ämter oder Fachbehörden übertragen; 
§ 1 Abs. 4 VwBehG und § 42 Satz 4 BezVG. 

Durch Globalrichtlinien kann der Senat den Bezirksämtern ausfül
lungsfähige und ausfüllungsbedürftige Vorgaben für die Umsetzung von 
politischen Zielen und Programmen erteilen; § 46 Abs. 1 BezVG. Global
richtlinien sind für Angelegenheiten vorgesehen, 
• in denen entweder keine Rechtsvorschriften vorhanden sind oder 
•  in denen aufgrund der vorhandenen Rechtsvorschriften ein Entschei

dungsspielraum besteht, in dem örtliche Belange berücksichtigt werden 
dürfen oder müssen. 

Bindung  
der Fachbehörde

Bindung  
der Bezirksämter

Bindung  
der Verwaltung

Bindung  
der  Bürgerinnen 
und Bürger

Verordnung  
des Senat

Globalrichtlinie  
des Senats

Ein Beispiel ist die Globalricht 
linie „Sozialräumliche Angebote 
der Jugend und Familienhilfe“ vom 
01.05.2023; siehe 
https://www.hamburg.de/ 
resource/blob/38536/ab25dd 
aedc8a21db2c94ba50abf30dad/
globalrichtlinie sozialraeumliche
angebotedata.pdf,  Zugriff: 
22.7.2024.

Bezirksämter und Bezirks
versammlungen sind an Global
richtlinien gebunden und werden 
vor dem Erlass mit einer Frist von 

 ▶ Der Unterschied zwischen einer Globalrichtlinie 
und  einer  Verordnung des Senats
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mindestens einem Monat angehört; § 46 Abs. 2 und 3 BezVG. In den Glo
balrichtlinien soll das Berichtswesen geregelt werden, und sie sind befris
tet; § 46 Abs. 4 in Verbindung mit § 45 Abs. 3 BezVG. In Streitfällen über 
die Auslegung ist unter Beteiligung der Bezirksaufsichtsbehörde eine Prä
zisierung der Globalrichtlinie zu  prüfen; § 46 Abs. 6 in Verbindung mit 
§ 45 Abs. 4 Satz 2 BezVG. Wenn dies ohne Erfolg bleibt, entscheidet der 
Senat; § 46 Abs. 4 Satz 1 in Verbindung mit § 45 Abs. 4 BezVG. 

Dienstaufsicht der Bezirksaufsichtsbehörde
Die Dienstaufsicht über die Bezirksämter obliegt der Bezirksaufsichts
behörde; § 43 BezVG. Die Dienstaufsicht umfasst die innere Ordnung der 
Bezirksämter (Organisation), die allgemeine Geschäftsführung (Geschäfts
ordnung) und Personalangelegenheiten. So unterstehen die Bezirksamts
leitungen der personellen Dienstaufsicht der Bezirksaufsicht. 

Globalrichtlinie

Weisung

Evokation und 
 Übertragung

Fachbehörde

Bezirksamt

Fachbehörde

Bezirksamt

Bezirksamt

Senat

Globalrichtlinie

Weisung

Evokation und 
 Übertragung

Fachbehörde

Bezirksamt

Fachbehörde

Bezirksamt

Bezirksamt

Senat

 ▶ Einwirkungsmöglichkeiten des Senats
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Die Bezirksaufsichtsbehörde überwacht auch die Einhaltung 
des Bezirksverwaltungsgesetzes (§ 43 BezVG) und ist insoweit auch 
Fachbehörde. 

Rechtsaufsicht der Fachbehörden
Die zuständige Fachbehörde überwacht die Einhaltung der für die Erle
digung der Aufgaben des Bezirksamtes maßgeblichen Rechtsvorschriften 
und Senatsbeschlüsse (Rechtsaufsicht); § 44 Abs. 1 Satz 1 BezVG.

Fachaufsicht der Fachbehörden
Die Bezirksämter unterstehen zudem der Fachaufsicht der jeweils 
 zuständigen Fachbehörden, soweit kein Ermessensspielraum  gegeben 
ist, der aufgrund von örtlichen Belangen ausgefüllt werden kann; 
§ 44 Abs. 2 BezVG. 

Fachaufsicht
BezVG

Dienstaufsicht

Bezirks-
aufsichtsbehörde

Bezirksamt 1

Bezirksamt 3

Bezirksamt 2

Bezirksamt 2

Bezirksamt 1

Bezirksamt 3

 ▶ Aufgaben der Bezirksaufsichtsbehörde
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Anders ausgedrückt: Wenn ein Gesetz oder eine Verordnung  einen 
 Ermessensspielraum vorsieht, der aufgrund von örtlichen Belangen 
 ausgefüllt wird (z. B. wenn die Bebauung in der Umgebung bei baurecht
lichen Entscheidungen zu berücksichtigen ist), dann entscheidet das 
 Bezirksamt allein, und die Fachaufsicht greift nicht.

Die Intensität der Fachaufsicht variiert je nach Behörde und Aufgabe. 
Grundsätzlich nehmen die Bezirksämter ihre Aufgaben selbstständig 
wahr. Die Unterstützung durch die Fachbehörde im Rahmen der Fachauf
sicht kann die Aufgabenwahrnehmung vereinfachen und dient zugleich 
der  Vereinheitlichung des Verwaltungshandelns in den Bezirksämtern. 
     
Mittel der Rechts- und Fachaufsicht
Die Rechts und Fachaufsicht durch die Fachbehörden wird in Hamburg 
durch Fachanweisungen und in besonderen Fällen durch Weisungen im 
Einzelfall wahrgenommen; § 45 Abs. 1 BezVG.

kein Ermessen 
der  Bezirksämter

Ermessen, das 
nicht  aufgrund von 
 örtlichen Belangen 

 ausgefüllt wird

Bezirksamt Bezirksamt Bezirksamt Bezirksamt

Fachbehörde

 ▶ Fachaufsicht der jeweils zuständigen Fachbehörde
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Fachanweisungen sind allgemeine Verwaltungsvorschriften, die im Einver
nehmen mit den Bezirksamtsleitungen und unter Beteiligung der Bezirks
aufsichtsbehörde von dem oder der Präses, der Staatsrätin oder dem 
Staatsrat der jeweils zuständigen Fachbehörde erlassen werden; § 45 
Abs. 2 Satz 1 BezVG. Fachanweisungen sind für die Bezirksämter bindend. 
Sofern zwischen der Fachbehörde und den Bezirksämtern kein Einverneh
men hergestellt wird, entscheidet auf Vorlage der Fachbehörde der Senat 
über die Fachanweisung; § 45 Abs. 2 Satz 2 BezVG. 

Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen Fachbehörde und Bezirks
amt über die Auslegung der Fachanweisung ist unter Beteiligung der Be
zirksaufsichtsbehörde zu prüfen, ob die Fachanweisung präzisiert werden 
kann; § 45 Abs. 4 Satz 2 BezVG. Sollte das nicht möglich sein, entscheidet 
der Senat über die Meinungsverschiedenheit; § 45 Abs. 4 Satz 2 BezVG.

Fachanweisungen sind befristet und sollen Regelungen zum Berichts
wesen enthalten; § 45 Abs. 3 BezVG.

Weisungen im Einzelfall werden nur in besonders gelagerten  Einzelfällen 
erteilt; § 45 Abs. 5 Satz 1 BezVG. Sie ergehen durch den oder die Präses, 
die Staatsrätin oder den Staatsrat der Fachbehörde an die Bezirksämter. 

Fachbehörde  Instrument 
der  Aufsicht

Wirkung auf …

Aufsicht

Rechtsaufsicht

Fachaufsicht

Aufgaben-
wahrnehmung in 
den bezirklichen 

 Fachämtern

Rechtmäßigkeits-
kontrolle

Aufgaben-
wahrnehmung in 
den bezirklichen 

 Fachämtern

Zweckmäßigkeits-
kontrolle

 ▶ Rechts und Fachaufsicht
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Rechts- und 
Fachaufsicht

Mittel der Rechts-  
und Fachaufsicht

Adressat

Solch ein besonderer Einzelfall liegt zum Beispiel dann vor, wenn eine ge
genwärtige Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung beseitigt 
oder verhindert werden muss; § 45 Abs. 5 Satz 1 BezVG. 

Die Bezirksaufsichtsbehörde wird unverzüglich über eine derartige 
Weisung unterrichtet; § 45 Abs. 5 Satz 2 BezVG. Bei Meinungsverschie
denheiten entscheidet der Senat; § 45 Abs. 5 Satz 3 BezVG.

Fachanweisung Weisung im 
 Einzelfall

Präses oder 
 Staatsrätin/Staatsrat 

der Fachbehörde

alle  
Bezirksämter

alle  
Bezirksämter

ein einziges 
oder  mehrere 
 Bezirksämter

 ▶ Mittel der Rechts und Fachaufsicht
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3  Die 
Bezirksamtsleitung

Die Bezirksamtsleitung führt das Bezirksamt. Sie wird von 
der Bezirksversammlung gewählt und vom Senat ernannt. 
Als Behördenleitung trägt sie eine besondere Verantwortung 
für das Handeln der Mitarbeitenden im Bezirksamt.



26 3 DIE BEZIRKSAMTSLEITUNG

Vorzimmer

Steuerung und 
Service Bürgerservice

Soziales,
Jugend und 
 Gesundheit

Wirtschaft,
Bauen und

Umwelt

Bezirksamtsleitung

Fachämter und 
untergeordnete 

Abteilungen

Fachämter und 
untergeordnete 

Abteilungen

Fachämter und 
untergeordnete 

Abteilungen

Fachämter und 
untergeordnete 

Abteilungen

 ▶ Die Bezirksamtsleitung
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3.1  Wahl und Ernennung 
der Bezirksamtsleitung

Es gibt zwei verschiedene Wege, die zur Bestellung einer Bezirksamts
leitung führen. 
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rs
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lag

Ern
en

nung

durch den Senat 
unter Beachtung 
der beamtenrecht
lichen Vorgaben

durch den Senat 
unter  Beteiligung 
der von den Frak
tionen der Bezirks
versammlungen 
benannten Vertre
tungen (ein Mitglied 
pro Fraktion)

durch Mitglieder 
der Bezirksver
sammlung oder 
den Senat

durch die Bezirks
versammlung

von der Bezirks
versammlung an 
den Senat

durch den 
Senat

Variante I:
Der Wahl einer Bezirksamtsleitung geht regelhaft ein Ausschreibungs
verfahren voraus. Dabei schreibt der Senat die Stelle unter Beachtung der 
beamtenrechtlichen Vorschriften öffentlich aus; § 34 Abs. 2 Satz 1 Be
zirksverwaltungsgesetz (BezVG). Jede Fraktion der Bezirksversammlung 
kann ein Mitglied benennen, das an dem Ausschreibungsverfahren betei
ligt wird; § 34 Abs. 2 Sätze 3 und 4 BezVG. 

Die Mitglieder der Bezirksversammlung und der Senat können der 
 Bezirksversammlung Wahlvorschläge unterbreiten; § 34 Abs. 3 BezVG. 

Die Bezirksversammlung schlägt dem Senat die Bezirksamtsleitung 
durch Wahl vor; § 34 Abs. 1 Satz 1 BezVG. Der Senat ernennt die Bezirks
amtsleitung für die Dauer von 6 Jahren, wenn die dienstrechtlichen Vor
aussetzungen gegeben sind; § 34 Abs. 4 BezVG.

 ▶ Die Wahl der Bezirksamtsleitung, Variante I
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Variante II:
Wenn die Bezirksversammlung mehrheitlich beschließt, von einer Aus
schreibung absehen zu wollen, muss der Senat die Stelle der Bezirksamts
leitung nicht ausschreiben; § 34 Abs. 2 Satz 2 BezVG. Auch in diesem 
Fall können die Mitglieder der Bezirksversammlung und der Senat der Be
zirksversammlung Wahlvorschläge unterbreiten; § 34 Abs. 3 BezVG. Die 
Bezirksv ersammlung wählt die Bezirksamtsleitung und schlägt damit dem 
Senat die gewählte Person zur Ernennung vor; § 34 Abs. 1 Satz 1 BezVG. 
Der Senat ernennt die Bezirksamtsleitung, wenn die dienstrechtlichen 
 Voraussetzungen vorliegen; § 34 Abs. 4 Satz 2 BezVG.

Die Bezirksamtsleitung wird für die Dauer von 6 Jahren als Beamtin oder 
Beamter auf Zeit bestellt; § 34 Abs. 4 Satz 1 BezVG. Nach Ablauf der 
Dauer der Bestellung endet die Amtszeit und die Bezirksamtsleitung tritt 
in den Ruhestand; § 7 Abs. 3 Hamburgisches Beamtengesetz (HmbBG). 
Für Bezirksamtsleitungen, die vor ihrer Wahl Beamtin oder Beamter auf 
Lebenszeit waren, gelten Sonderregelungen. 

Die Amtszeit endet auch mit Erreichen der Altersgrenze; § 35 HmbBG.
Der Eintritt in den Altersruhestand kann um bis zu 3 Jahre hinausge

schoben werden; § 35 Abs. 3 HmbBG. 
Vor dem Ende der Amtszeit kann die Bezirksversammlung der Bezirks

amtsleitung das Misstrauen durch die Wahl einer Nachfolgerin oder eines 
Nachfolgers aussprechen (konstruktives Misstrauensvotum); § 34 Abs. 1 
Satz 2 BezVG. In diesem Fall wird die Bezirksamtsleitung vom Senat ab
berufen; § 34 Abs. 4 Satz 2 BezVG.
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Ern
en

nung

durch Beschluss 
der Bezirksver
sammlung

durch Mitglieder der 
Bezirksversammlung 
oder den Senat

durch die Bezirks
versammlung

von der Bezirks
versammlung an 
den Senat

durch den 
Senat

 ▶ Die Wahl der Bezirksamtsleitung, Variante II



3 DIE BEZIRKSAMTSLEITUNG 3 DIE BEZIRKSAMTSLEITUNG29

3.2  Aufgaben, Rechte und Pflichten 
der Bezirksamtsleitung

Die Bezirksamtsleitung 
•  vertritt das Bezirksamt gegenüber der Öffentlichkeit und anderen Be

hörden der Freien und Hansestadt Hamburg; § 35 Abs. 1 Satz 1 BezVG,
•  nimmt die Aufgaben des Bezirksamtes wahr und ist für deren Erfüllung 

verantwortlich; § 35 Abs. 2 Satz 1 BezVG,
•  führt die Geschäfte der laufenden Verwaltung; § 35 Abs. 2 Satz 2 BezVG, 
•  nimmt die Pflichten des Bezirksamtes gegenüber der Bezirksversamm

lung nach dem BezVG wahr; § 35 Abs. 2 Satz 2 BezVG, 
•  nimmt an den Sitzungen der Bezirksversammlung und ihrer Ausschüsse 

mit beratender Stimme teil; § 35 Abs. 3 Satz 1 BezVG, 
•  ist Dienstvorgesetzte aller Beschäftigten des Bezirksamtes und Partner 

der Personalvertretung; Ziffer 2.3.2.1 Geschäftsordnung für die Bezirks
ämter (GO),

• leitet und koordiniert die Dienstgeschäfte; Ziffer 2.3.2.1 GO, 
•  bestimmt, wie die Dienstgeschäfte wahrgenommen werden, die von be

sonderer politischer, grundsätzlicher oder sonst erheblicher Bedeutung 
sind; Ziffer 2.3.2.1 GO, 

•  ist für die Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns verantwortlich und 
•  sorgt mit Unterstützung der Dezernatsleitungen dafür, dass die Fach

ämter und Dienstleistungszentren über Angelegenheiten von allgemei
ner Bedeutung und über Vorgänge unterrichtet werden, die verschiedene 
Dienststellen berühren; Ziffer 2.3.2.1 GO.

Amtsdauer Bezirksamtsleitung regulär 6 Jahre

kürzer bei konstruktivem Misstrauensvotum

kürzer bei Erreichen der Altersgrenze

 ▶ Die Dauer der Amtszeit der Bezirksamtsleitung
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Die Bezirksamtsleitung hat das Recht, 
•  an den Sitzungen der Bezirksversammlung und ihrer Ausschüsse mit 

 beratender Stimme teilzunehmen; § 35 Abs. 3 Satz 1 BezVG,
•  auf Verlangen jederzeit in den Sitzungen das Wort erteilt zu bekommen; 

§ 35 Abs. 3 Satz 2 BezVG, 
•  zu den Sitzungen andere Beschäftigte der Verwaltung hinzuziehen; 

§ 35 Abs. 3 Satz 3 BezVG,
•  sich in den Sitzungen der Ausschüsse durch Beschäftigte des Bezirks

amtes vertreten zu lassen; § 35 Abs. 3 BezVG, 
•  eine ausreichende Frist zur Stellungnahme bei Beteiligung an der Ab

stimmung von Vorlagen an den Senat zu erhalten; § 35 Abs. 1 Satz 2 
BezVG.

Die Bezirksamtsleitung wird bei dienstlicher Abwesenheit durch die 
 Dezernatsleitung Steuerung und Service (D1) vertreten; Ziffer 2.3.2.2 GO. 
Die Bezirksamtsleitung kann mit Zustimmung der Bezirksaufsichtsbe
hörde eine andere Dezernatsleitung zur Vertretung bestimmen, wenn dies 
aus besonderen Gründen geboten ist; ebd. Bei Verhinderung der Vertre
tung wird die Bezirksamtsleitung durch die dienstälteste Dezernatsleitung 
vertreten; ebd.

   

Sitzungsteilnahme

Wortbeiträge

Hinzuziehung anderer 
 Beschäftigter

Sich-Vertreten-Lassen

Sitzungsteilnahme

Führung der Verwaltung

Vertretung  
des Bezirksamtes

Wahrnehmung der Pflichten 
ggü. Bezirksversammlung

RECHTE PFLICHTEN

 ▶ Rechte und Pflichten der Bezirksamtsleitung
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3.3  Dienstrechtliche Stellung 
der Bezirksamtsleitung

Bezirksamtsleitungen sind Beamtinnen bzw. Beamte auf Zeit; § 7 Abs. 1 
Nr. 2 HmbBG. Es gelten für sie die Regelungen für Lebenszeitbeamtin
nen bzw. Lebenszeitbeamte; § 6 Beamtenstatusgesetz. Es gelten für sie 
ebenso wie für alle Beamtinnen und Beamte die Grundsätze des § 33 
Abs. 1 Beamtenstatusgesetz:
• Sie sind zur unparteiischen und gerechten Amtsführung verpflichtet, 
•  sie müssen sich durch ihr gesamtes Verhalten zur freiheitlich demokra

tischen Grundordnung des Grundgesetzes bekennen und
• für deren Erhaltung eintreten.

Bezirksamtsleitungen unterstehen der Dienstaufsicht der Bezirksauf
sichtsbehörde; § 43 BezVG. Sie üben die Dienstaufsicht über die Beam
tinnen und Beamte des Bezirksamtes aus.

BEZIRKSAUFSICHTSBEHÖRDE

Mitarbeitende Mitarbeitende Mitarbeitende Mitarbeitende Mitarbeitende

Mitarbeitende

Mitarbeitende

Bezirksamtsleitung 1 Bezirksamtsleitung 2 Bezirksamtsleitung 3

Mitarbeitende

 ▶ Gliederung der Dienstaufsicht über die Mitarbeitenden der Bezirksämter



4  Die Bezirks-
versammlungen

In jedem Bezirksamt gibt es eine Bezirksversammlung, die 
von den Bürgerinnen und Bürgern gewählt wird und der 
durch das Bezirksverwaltungsgesetz bestimmte Aufgaben 
zugewiesen sind. 
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4.1  Wahl der Bezirksversammlungen

Bei den Bezirksämtern werden Bezirksversammlungen gebildet; § 3 Be
zirksverwaltungsgesetz (BezVG). Die Wahl der Bezirksversammlung er
folgt nach § 4 BezVG und dem Gesetz über die Wahl zu den Bezirksver
sammlungen (BezVWG).

Die Wahl findet am Tag der Europawahl statt; § 1 Abs. 2 BezVWG. 
Die Amtsdauer der Bezirksversammlung e    Europaparlaments und en
det mit dem Zusammentritt der neuen Bezirksversammlung; § 1 Abs. 1 
BezVWG. 

Wahlberechtigt sind alle Bürgerinnen und Bürger der Europäischen 
Union des Bezirks, die am Wahltag

WAHLVOLK

Bürgerschaft

Bezirks versammlung

Senat

Bezirksaufsicht

Fachbehörden

Bezirksamt

Das Wahlvolk 
eines Bezirks wählt 
jeweils ihre Bezirks-
versammlung.

Die Bezirks-
senatorin / 
der Bezirks-
senator lenkt die 
 Bezirksaufsicht.

Im Rahmen der 
Fach- und Rechts-

aufsicht nehmen die 
Fachbehörden auch 

direkt Einfluss auf 
die Bezirksämter.

 ▶ Die Stellung der Bezirksversammlung
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• 16 Jahre alt sind,
•  seit mindestens drei Monaten im Gebiet der Freien und Hansestadt 

Hamburg eine Wohnung haben oder sich dort gewöhnlich aufhal
ten und

• nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind; § 6 Abs. 1 BezVWG. 

Jede wahlberechtigte Person hat fünf Wahlkreisstimmen und fünf Bezirks
stimmen; § 5 Abs. 1 BezVWG. Die Bezirksversammlung wird nach den 
Grundsätzen einer mit der Personenwahl verbundenen Verhältniswahl ge
wählt; § 2 Abs. 1 Satz 2 BezVWG. Die Sitze in der Bezirksversammlung 
werden in Abhängigkeit von der Einwohnerzahl auf die Wahlkreislisten und 
die Bezirkslisten verteilt; § 2 Abs. 2 BezVWG.

Bezirk

Einwohnerinnen 
und Einwohner

(Stand 31.12.2023)

Größe der 
Bezirks ver-
sammlung 

 Sitzverteilung 
nach 

 Wahlkreislisten

Sitzverteilung 
nach  

Bezirkslisten 

HamburgMitte 312.641 51 30 21

Altona 280.838 51 30 21

Eimsbüttel 276.222 51 30 21

HamburgNord 328.454 51 30 21

Wandsbek 455.185 57 33 24

Bergedorf 133.813 45 26 19

Harburg 176.868 51 30 21

4.2  Sitzverteilung in den 
Bezirksversammlungen

In der 22. Amtsperiode der Bezirksversammlungen hat sich die Anzahl der 
vertretenen Parteien gegenüber der Vergangenheit noch einmal erhöht. 

 ▶ Größe der Bezirksversammlungen und Verteilung der Sitze
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Bezirk

Anzahl der Sitze 
in der Bezirks-
versammlung

Anzahl der 
 vertretenen 

 Parteien

Spannbreite  
der Anzahl 

der Sitze

HamburgMitte 51 7 2–14

Altona 51 7 3–14

Eimsbüttel 51 7 3–15 

HamburgNord 51 7 3–15

Wandsbek 57 6 4–16

Bergedorf 45 6 4–13

Harburg 51 7 3–15

51 
Sitze

SPD: 14

CDU: 8
FDP: 2 DIE LINKE: 8

GRÜNE: 11

AfD: 5

Volt: 3

HamburgMitte

51 
Sitze

SPD: 11

FDP: 4

GRÜNE: 14
CDU: 9

DIE LINKE: 7

AfD: 3

Volt: 3

Altona

51 
Sitze

SPD: 12

CDU: 10
GRÜNE: 15

FDP: 3

DIE LINKE: 5

AfD: 3

Volt: 3

Eimsbüttel

51 
Sitze

SPD: 12

CDU: 10
FDP: 4 DIE LINKE: 4

GRÜNE: 15

AfD: 3

Volt: 3

HamburgNord

Bergedorf

57
Sitze

SPD: 16

CDU: 16 FDP: 4

GRÜNE: 11

DIE LINKE: 4

AfD: 6

Wandsbek

45
Sitze

SPD: 12

CDU: 13 FDP: 2
GRÜNE: 7

DIE LINKE: 4

AfD: 7
51 

Sitze

SPD: 15

CDU: 12 FDP: 2
GRÜNE: 8

DIE LINKE: 4

AfD: 7

Volt: 3

Harburg

 ▶ Übersicht über die Anzahl der vertretenen Parteien in den Bezirksversammlungen

 ▶ Die Sitzverteilung in den Hamburger Bezirken 
(amtliches Endergebnis der Bezirksversammlungswahl 2024)
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4.3  Organisation der 
Bezirksversammlungen 

Der Rahmen für die interne Organisation der Bezirksversammlung wird 
vom Bezirksverwaltungsgesetz vorgegeben. Weitere Regelungen geben 
sich die Bezirksversammlungen durch ihre Geschäftsordnung selbst. 

Vorsitzendes Mitglied 
Die Bezirksversammlung wählt in geheimer Wahl mit Stimmzetteln ein 
 vorsitzendes Mitglied; § 8 Abs. 1 und 2 Satz 3 BezVG. 

Die Wahl des vorsitzenden Mitglieds wird durch das Mitglied der Be
zirksversammlung geleitet, das ihr am längsten angehört und sich dazu 
bereit erklärt; § 8 Abs. 2 Satz 1 BezVG. Wenn mehrere Mitglieder gleich 
lange der Bezirksversammlung angehören, leitet das ältere Mitglied die 
Wahl; § 8 Abs. 2 Satz 2 BezVG.

Das vorsitzende Mitglied benötigt die absolute Mehrheit der Stimmen 
der Bezirksversammlung, das heißt, es müssen mehr als die Hälfte der 
Mitglieder der Bezirksversammlung für sie oder ihn stimmen; § 8 Abs. 2 
Satz 4 BezVG. 

Weiter werden bis zu zwei Stellvertretungen für den Vorsitz der Be
zirksversammlung gewählt; § 8 Abs. 1 BezVG. 

Das vorsitzende Mitglied vertritt die Bezirksversammlung gegenüber 
der Öffentlichkeit, dem Bezirksamt und den übrigen Behörden der Freien 
und Hansestadt Hamburg; § 9 Abs. 1 BezVG. Es leitet die Sitzungen der 
Bezirksversammlung und übt während der Sitzungen das Hausrecht aus; 
§ 12 Abs. 1 Satz 2 BezVG. Zudem stellt es in Absprache mit seiner Stell
vertretung oder seinen Stellvertretungen die Tagesordnung der Bezirks
versammlung auf und beruft die Bezirksversammlung zu Sitzungen ein; 
§ 12 Abs. 1 Satz 1 BezVG. 

Es wird eine Geschäftsstelle für die Bezirksversammlung gebildet, die 
fachlich dem vorsitzenden Mitglied der Bezirksversammlung untersteht; 
§ 9 Abs. 2 BezVG. Dienstlich sind die Mitarbeitenden der Geschäftsstelle 
dem Bezirksamt zugeordnet. 
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Geschäftsordnung
Die Bezirksversammlung gibt sich und ihren Ausschüssen eine Geschäfts
ordnung; § 12 Abs. 2 Satz 1 BezVG. Diese gibt ergänzend zu den Rege
lungen im Bezirksverwaltungsgesetz den Rahmen für die Sitzungen der 
Bezirksversammlung und ihrer Ausschüsse vor. In der Geschäftsordnung 
kann die Bezirksversammlung zum Beispiel Regelungen zur Vorberei
tung von Sitzungen (Einladungsfrist, Aufstellung der Tagesordnung etc.), 
zur Art des Sitzungsprotokolls und zum Einsatz und den Aufgaben eines 
 ältestenrats treffen. 

Fraktion  
A

Fraktion  
B

Fraktion  
C

Fraktion  
D

Fraktionsloses 
Mitglied

Vorsitzendes Mitglied
und Stellvertretung des 
vorsitzenden Mitglieds

BEZIRKSVERSAMMLUNG

GESCHÄFTSSTELLE

steuert die 
Geschäfts stelle 
fachlich

versendet Einladungen 
und Unterlagen, 

organisiert Sitzungen, 
schreibt Protokoll

Fraktionsloses 
Mitglied

 ▶ Die Organisation der Bezirksversammlung
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Beschlussfassung und 
 Beschlussfähigkeit
In der Regel beschließt die Bezirksver
sammlung mit einfacher Stimmenmehr
heit; § 13 Abs. 1 BezVG. Damit sie be
schlussfähig ist, müssen mehr als die 
Hälfte ihrer Mitglieder anwesend sein; 
§ 13 Abs. 1 Satz 1 BezVG. Solange die 
Beschlussunfähigkeit nicht von mindes
tens einem Mitglied der Bezirksversamm
lung geltend gemacht wird, gilt die Be
zirksversammlung als beschlussfähig, 
und ihre Beschlüsse sind gültig; § 13 
Abs. 2 Satz 2 BezVG.

Fraktionen
Fraktionen entstehen durch den freiwil
ligen Zusammenschluss von Mitgliedern 

der Bezirksversammlung zur dauerhaften Verfolgung gemeinsamer poli
tischer Ziele. Sie dienen der politischen Willensbildung in den Bezirksver
sammlungen und unterstützen ihre Mitglieder dabei, ihre Aufgaben in der 
Bezirksversammlung und den Ausschüssen wahrzunehmen und sich unter
einander abzustimmen; § 10 Abs. 1 Sätze 1 bis 3 BezVG.

Eine Fraktion benötigt mindestens drei Mitglieder; § 10 Abs. 2 Satz 1 
BezVG. Sie kann eine Vorsitzende oder einen Vorsitzenden und eine Stell
vertretung wählen, wenn die Fraktion bis zu neun Mitglieder hat. Alterna
tiv kann eine Fraktion auch zwei gleichberechtigte Vorsitzende wählen. Bei 
Fraktionen ab zehn Mitgliedern kann die Fraktion bis zu zwei Stellvertre
tungen oder alternativ zwei gleichberechtigte Vorsitzende und eine Ver
tretung wählen; § 10 Abs. 2 BezVG. 

 Abwesende  Anwesende

 ▶ Die Beschlussfähigkeit
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Fraktionen können mit Fraktionen anderer Bezirksversammlungen zusam
menarbeiten; § 10 Abs. 1 Satz 4 BezVG. 

Außerdem können Fraktionen Verträge schließen, klagen und verklagt 
werden; § 10 Abs. 3 Satz 1 BezVG. Ihre Handlungen sind für die Bezirks
versammlung nicht bindend; § 10 Abs. 3 Satz 2 BezVG. 

Die Fraktionen haben Anspruch auf Entschädigungsleistungen nach 
dem Gesetz über die Entschädigungsleistungen anlässlich ehrenamtli
cher Tätigkeiten in der Verwaltung (Entschädigungsleistungsgesetz – Ent
schädLG), um ihre Arbeit zu finanzieren; § 10 Abs. 4 BezVG. Sie können 
Mitarbeitende beschäftigen, die sie in ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit un
terstützen. Diesen Mitarbeitenden können die für die Mitglieder der Be
zirksversammlungen vorgesehenen Informationen übermittelt werden; 
§ 11 Abs. 1 BezVG. 

Öffentlichkeit
Sitzungen der Bezirksversammlung und ihrer Ausschüsse sind grundsätz
lich öffentlich; § 14 Abs. 1 BezVG. Die Bezirksversammlung und ihre Aus
schüsse können den Bürgerinnen und Bürgern die Gelegenheit geben, 

Fraktion A
(12 Mitglieder)

 Fraktion B
(8 Mitglieder)

Fraktion C
(7 Mitglieder)

Stellvertretung des 
 Fraktionsvorsitzes

weitere Stellvertretung 
des Fraktionsvorsitzes

Fraktionsvorsitz

Fraktionsvorsitz

6 weitere 
 Fraktionsmitglieder

Fraktionsvorsitz

Stellvertretung des 
 Fraktionsvorsitzes

5 weitere 
 Fraktionsmitglieder

9 weitere 
 Fraktionsmitglieder

Fraktionsvorsitz

 ▶ Fraktionen in der Bezirksversammlung
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in öffentlichen Sitzungen Fragen zum Beratungsthema zu stellen; § 14 
Abs. 3 BezVG. 

Die Öffentlichkeit kann bei einzelnen Tagesordnungspunkten durch 
Beschluss der Bezirksversammlung oder des betroffenen Ausschusses 
ausgeschlossen werden; § 14 Abs. 2 Satz 1 BezVG. Sie ist auszuschließen, 
wenn 
• gesetzliche Vorschriften,
• überwiegende Belange des öffentlichen Wohls oder 
•  berechtigte Interessen Einzelner (z. B. der Schutz des 

Geschäftsgeheimnisses)
dies erfordern; § 14 Abs. 2 Satz 2 BezVG. 

Vertraulichkeit und Verschwiegenheit
In nicht öffentlichen Sitzungen der Bezirksversammlung und ihrer Aus
schüsse können Beratungs oder Beschlussinhalte entweder durch Erklä
rung der Bezirksamtsleitung oder durch Beschluss der Bezirksversamm
lung oder des Ausschusses vertraulich werden; § 7 Abs. 1 BezVG.

VERTRAULICHKEIT

nicht öffentliche  
Sitzung

Erklärung der 
 Bezirksamtsleitung

Beschluss der 
 Bezirksversammlung 
bzw. des Ausschusses

 ▶ Vertraulichkeit
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In vertraulichen Angelegenheiten sind die Mitglieder der Bezirksversamm
lung und der Ausschüsse zur Verschwiegenheit verpflichtet; § 7 Abs. 2 
Satz 1 BezVG. 

Die Regelungen zur Verschwiegenheit gelten auch für die Beschäftig
ten der Fraktionen; § 11 Abs. 3 Satz 1 BezVG. 

Ausschüsse
Um die Arbeit der Bezirksversammlung zu unterstützen, können Aus
schüsse gebildet werden. 

Jede Bezirksversammlung benötigt einen Hauptausschuss. Er über
nimmt Aufgaben, die ihm durch Rechtsvorschriften, die Geschäftsord
nung oder durch Beschluss der Bezirksversammlung übertragen worden 
sind; § 15 Abs. 2 Satz 1 BezVG. Wenn der Hauptausschuss Beschlüsse in 
Angelegenheiten fasst, die ihm durch die Geschäftsordnung der Bezirks
versammlung oder durch Beschluss übertragen worden sind, kann die 
Bezirksversammlung diese Angelegenheiten an sich ziehen und selbst ent
scheiden; § 15 Abs. 4 Satz 1 BezVG. Sie muss die Angelegenheit an sich 

ziehen, wenn ein Beschluss des 
Hauptausschusses von der Bezirks
amtsleitung beanstandet worden 
ist und vom Hauptausschuss nicht 
abgeändert wurde; § 15 Abs. 4 
Satz 2 BezVG. 

Die Bezirksversammlung kann 
beschließen, dem Hauptausschuss 
bestimmte oder einzelne Ange
legenheiten zu übertragen; § 15 
Abs. 2 Satz 2 BezVG. Wenn es er
forderlich ist, vor der nächsten 
 Sitzung der Bezirksversammlung 
Beschlüsse für diese zu fassen, 
so kann dies durch den Hauptaus
schuss erfolgen; § 15 Abs. 3 Satz 1 
BezVG. Derartige Beschlüsse müs
sen der Bezirksversammlung in 
 ihrer nächsten Sitzung zur Kenntnis 
gegeben werden; § 7 Abs. 3 Satz 2 
BezVG. 

Beschluss  
des 

Hauptausschusses

durch Beschluss  
der BV übertragene 

Aufgaben

in eiligen 
Angelegenheiten

durch 
Geschäftsordnung 

übertragene 
Aufgaben

durch 
Rechtsvorschrift 

übertragene 
Aufgaben

 ▶ Die Aufgaben des Hauptausschusses
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Der Hauptausschuss besteht aus Mitgliedern der Bezirksversammlung und 
hat im Regelfall höchstens 15 Mitglieder; § 15 Abs. 1 Satz 1 BezVG. Das 
vorsitzende Mitglied der Bezirksversammlung ist zugleich vorsitzendes 
Mitglied im Hauptausschuss; § 15 Abs. 1 Satz 2 BezVG. Die Stellvertre
tung wird vom Hauptausschuss selbst gewählt; § 15 Abs. 1 Satz 3 BezVG. 

Neben dem Hauptausschuss kann sich die Bezirksversammlung weitere 
Ausschüsse zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse geben; § 16 Abs. 1 Satz 1 
BezVG. Es sind ständige Fachausschüsse, Regionalausschüsse und Son
derausschüsse möglich; § 16 Abs. 2 BezVG. 

Hauptausschuss

Fachausschuss

Fachausschuss

Regionalausschuss

Regionalausschuss

Sonderausschuss

Jugendhilfeausschuss

Bauausschuss

Bauausschuss

B
ez

ir
ks

ve
rs

am
m

lu
ng

 ▶ Die Ausschüsse
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Die Fachausschüsse befassen sich mit bestimmten Themen, die von der 
Bezirksversammlung beschlossen werden (z. B. Verkehr, Stadtplanung, 
Wirtschaft, Umwelt). 

Regionalausschüsse greifen Angelegenheiten auf, die ihre Region in 
besonderem Maße betreffen; § 16 Abs. 3 Satz 2 BezVG. Es darf je ange
fangene 90.000 Einwohnerinnen und Einwohner des Bezirks ein Regional
ausschuss gebildet werden; § 16 Abs. 3 Satz 1 BezVG. 

Mit Ausnahme der Regionalausschüsse dürfen die Ausschüsse keine 
Unterausschüsse bilden; § 16 Abs. 1 Sätze 2 und 3 BezVG. In jedem Regi
onalausschuss darf ein Unterausschuss für Bauangelegenheiten gebildet 
werden; § 16 Abs. 1 Satz 3 BezVG. 

Sonderausschüsse sind anders als Fachausschüsse nicht als stän
dige Ausschüsse angelegt, sondern dienen zur Vorbereitung einzelner Be
schlüsse (z. B. über ein großes Ansiedlungsprojekt), die die Kapazitäten 
der Fachausschüsse übersteigen, oder zur Prüfung einzelner, besonders 
komplexer Anträge. 

Ausschüsse nach § 16 haben in der Regel nicht mehr als 15 Mitglie
der; § 16 Abs. 1 Satz 1 BezVG. Unterausschüsse für Bauangelegenhei
ten bei den Regionalausschüssen haben nicht mehr als 9 Mitglieder; § 16 
Abs. 1 Satz 2 BezVG. 

Zudem ist bei jeder Bezirksversammlung ein Jugendhilfeausschuss zu 
bilden; § 70 Abs. 2 Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder und Jugend
hilfe (SGB VIII) in Verbindung mit § 2 Abs. 1 Hamburgisches Gesetz zur 
Ausführung des Achten Buches Sozialgesetzbuch – Kinder und Jugend
hilfe (AG SGB VIII). Er nimmt Aufgaben der Kinder und Jugendhilfe wahr; 
§ 70 Abs. 1 und 2 SGB VIII. Die Bezirksversammlung kann dem Jugendhil
feausschuss zusätzlich Aufgaben eines Fachausschusses übertragen; § 16 
Abs. 4 BezVG. Die Zusammensetzung des Jugendhilfeausschusses, seine 
Besetzung und Verfahrensregeln richten sich nach dem AG SGB VIII. 

Ausschussbesetzung
Für die Besetzung des Hauptausschusses und der Fach, Regional und 
Sonderausschüsse gilt eine Höchstzahl von 15 Mitgliedern; § 15 Abs. 1 
und § 16 Abs. 1 Satz 1 BezVG. Unterausschüsse für Bauangelegenheiten 
sind auf 9 Mitglieder begrenzt; § 16 Abs. 1 Satz 3 BezVG. 

Die Besetzung der Ausschüsse erfolgt nach Maßgabe des Stärke
verhältnisses der Fraktionen in der Bezirksversammlung auf der Grund
lage des Berechnungsverfahrens nach HareNiemeyer; § 17 Abs. 1 Satz 1 
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BezVG. Dadurch soll das Stärkeverhältnis der Fraktionen in der Bezirks
versammlung entsprechend in den Ausschüssen abgebildet werden, um 
eine gute Vorbereitung und Unterstützung der Arbeit der Bezirksver
sammlung sicherzustellen.

Jede Fraktion in der Bezirksversammlung hat Anspruch auf mindes
tens einen Sitz in jedem Ausschuss (Grundmandat); § 17 Abs. 1 Satz 2 
BezVG.

Ausschüsse mit weniger als 15 bzw. 9 Mitgliedern sind möglich und 
sollten eingesetzt werden, wenn sie das Stärkeverhältnis der  Fraktionen 
besser als Ausschüsse mit 15 Sitzen abbilden können. Wenn es nicht 
 anders möglich ist, die Mehrheiten der Bezirksversammlung in den Aus
schüssen abzubilden, können auch größere Ausschüsse eingesetzt wer
den; § 17 Abs. 1 Satz 3 BezVG. 

Hare-Niemeyer- 
Verfahren

GrundmandateAusschussbesetzung 
(höchstens 15 bzw. 
9 Sitze)

Stärkeverhältnis der 
Fraktionen in der 
 Bezirksversammlung

Ausgleichsmandate

Verteilung der Aus
schusssitze nach 
Größe des Anteils 
der Fraktion an der 
Anzahl aller von 
Fraktionen besetz
ten Sitze 

mindestens ein Sitz 
pro Fraktion

Überschreiten der 
 Höchstgrenze mög
lich, wenn erfor  der
lich, um die Mehr
heits  ver hältnisse 
der BV im Ausschuss 
abzubilden

Die Fraktionen können für die Hälfte ihrer Mitglieder in den Fach und 
Sonderausschüssen statt Bezirksversammlungsmitgliedern auch Bürge
rinnen und Bürger (Zubenannte) benennen; § 17 Abs. 3 Satz 1 BezVG. 
Halbe Zahlen werden aufgerundet (zum Beispiel bei 3 Ausschusssitzen: 
½ = 1,5 Sitze → 2 Sitze für Zubenannte möglich). Hat eine Fraktion nur 
 einen Sitz in einem Ausschuss, kann sie diesen auch mit einer Bürgerin 
oder einem Bürger besetzen; § 17 Abs. 1 Satz 1 BezVG. 

 ▶ Die Ausschussbesetzung
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In den Regionalausschüssen gilt die Begrenzung auf die Hälfte der Sitze 
nicht; § 17 Abs. 3 Satz 2 BezVG. Hat eine Fraktion mehrere Sitze in einem 
Regionalausschuss, muss sie mindestens einen Sitz mit einem Mitglied der 
Bezirksversammlung besetzen; § 17 Abs. 3 Satz 2 BezVG. 

Zubenannte müssen mindestens 16 Jahre alt sein; § 17 Abs. 3 Satz 3 
BezVG. Mindestens die Hälfte der Mitglieder der Ausschüsse muss die 
 Voraussetzungen für die Wählbarkeit zur Bezirksversammlung erfüllen; 
§ 17 Abs. 3 Satz 5 BezVG. 

Die Besetzung der Ausschussvorsitze und deren Stellvertretungen 
 erfolgt durch Wahl des Ausschusses; § 17 Abs. 4 Satz 1 BezVG. Das Vor
schlagsrecht steht den Fraktionen nach ihrem Stärkeverhältnis zu; § 17 
Abs. 4 Satz 2 BezVG. 

HAUPTAUSSCHUSS  FACH-, SONDER-  
UND BAUAUSSCHÜSSE

REGIONAL- 
AUSSCHÜSSE

nur Mitglieder  
der  Bezirks - 

versammlung

Mitglieder 
der  Bezirks- 

versammlung

die Hälfte der 
Mitglieder einer 
Fraktion im Aus-
schuss können 

 Zubenannte sein

pro Fraktion 
 mindestens ein 

 Mitglied der 
Bezirksversamm-

lung, wenn die Frak-
tion mehrere Aus-

schusssitze hat

Zubenannte 

 ▶ Zubenannte in den Ausschüssen
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Die Fraktionen können ständige Vertretungen für ihre Mitglieder in den 
Ausschüssen bestellen; § 17 Abs. 6 BezVG. Bei mindestens zwei Sitzen 
im Ausschuss können zwei ständige Vertretungen benannt werden; § 17 
Abs. 6 Satz 1 BezVG. Bei nur einem Sitz gibt es eine ständige Vertretung; 
§ 17 Abs. 6 Satz 2 BezVG. Auch für die ständigen Vertretungen gelten die 
gleichen Voraussetzungen wie für Zubenannte; § 17 Abs. 6 Satz 3 BezVG. 

Mitglieder des Hauptausschusses können sich nur durch Mitglieder ih
rer Fraktion vertreten lassen; § 17 Abs. 5 BezVG. 

  

Hauptausschuss

andere 
Ausschüsse

Vorsitz der 
 Bezirksversammlung 
ist gleichzeitig Vorsitz 
des Hauptausschusses

 Stellvertretung 
wird vom 
 Hauptausschuss 
gewählt

• Wahl durch den 
 Ausschuss

• Vorschlagsrecht 
für  Vorsitz nach 
Stärke ver hältnis der 
Fraktionen in der 
 Bezirksversammlung

 Stellvertretung 
wird vom 
 Ausschuss 
 gewählt

1 Sitz

1 ständige
Vertretung

Fraktion 
A

2 Sitze

2 ständige
Vertretungen

Fraktion 
B

5 Sitze

2 ständige
Vertretungen

Fraktion 
C

 ▶ Die Besetzung der Ausschussvorsitze

 ▶ Vertretungen im Ausschuss
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Minderheitenrechte
Mitglieder der Bezirksversammlung, die nicht in Fraktionen organisiert 
sind, können dem vorsitzenden Mitglied der Bezirksversammlung zwei 
Ausschüsse benennen, an denen sie mit einem Rede und Antragsrecht, 
aber ohne Stimmrecht teilnehmen, wenn sie keinem Ausschuss angehören; 
§ 17 Abs. 2 BezVG.

Den fraktionslosen Mitgliedern der Bezirksversammlung ist durch die 
Sitzungsleitung ausreichend Redezeit einzuräumen; § 12 Abs. 1 Satz 2 
BezVG. 

Die Geschäftsordnung der Bezirksversammlung kann besondere Re
gelungen zu dem Status und den Rechten von Gruppen in der Bezirksver
sammlung treffen; § 10 Abs. 5 BezVG. Gruppen sind Zusammenschlüsse 
von Mitgliedern der Bezirksversammlungen, die keinen Fraktionsstatus 
erlangen.

Fraktionslose  
Mitglieder der 

Bezirksversammlung

Rederecht in 
2 Ausschüssen

Antragsrecht in 
2 Ausschüssen

Rederecht in 
der Bezirks

versammlung

 ▶ Minderheitenschutz
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4.4  Aufgaben der Bezirksversammlung

Die Bezirksversammlung ist ein Verwaltungsausschuss, der die Aufgabe 
hat, die Führung der Geschäfte des Bezirksamtes zu kontrollieren; § 19 
Abs. 2 Satz 1 BezVG.

Die Führung der Geschäfte des Bezirksamtes obliegt der Bezirksamts
leitung; § 35 Abs. 2 Satz 2 BezVG. 

Die Bezirksversammlung fasst im Rahmen ihrer Zuständigkeit Be
schlüsse, die das Bezirksamt binden; § 19 Abs. 2 BezVG.

Die Bezirksversammlung wählt die 
Bezirksamtsleitung; § 34 Abs. 1 
BezVG.

Sie wählt die Vertrauensperson 
für den Schöffenwahlausschuss, die 
beisitzenden Mitglieder der Kom
mission für Bodenordnung und der 
Kommission für Stadtentwicklung; 
§ 30 BezVG. 

Die Bezirksversammlung be
schließt über die Vorschlagslisten 
für Schöffinnen und Schöffen, eh
renamtliche Richterinnen und Rich
ter der Sozialgerichtsbarkeit in An
gelegenheiten der Sozialhilfe und 
des Asylbewerberleistungsgesetzes 
und die ehrenamtlichen Richterin
nen und Richter der Verwaltungs
gerichtsbarkeit; § 31 BezVG. 

Die Bezirksversammlung be
handelt Eingaben, die sich auf Auf
gaben des Bezirksamtes beziehen; 
§ 20 BezVG. 

•  wird von der Bezirks
amtsleitung geführt,

•  nimmt seine Aufgaben 
in eigener Zuständigkeit 
selbständig wahr,  

•   informiert die Bezirksver
sammlung über Ange
legenheiten von grund
sätzlicher Bedeutung.

•   kontrolliert die  Führung 
der Geschäfte des 
 Bezirksamtes, 

•  beschränkt sich auf 
 Angelegenheiten 
von grundsätzlicher 
 Bedeutung, 

•  fasst Beschlüsse, die 
das Bezirksamt binden, 

•  ist an Recht und Gesetz, 
Haushaltsbeschluss, 
Senatsentscheidungen, 
Fachanweisungen und 
Weisungen im Einzelfall 
gebunden. 

Bezirksamt Bezirksversammlung

 ▶ Die Zusammenarbeit von Bezirksversammlung und Bezirksamt
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In Haushaltsangelegenheiten ent
scheidet die Bezirksversammlung 
über die Verwendung von Sonder
mitteln und den als Rahmenzuwei
sung veranschlagten Ermächtigun
gen; § 41 Abs. 2 BezVG. Sie hat die 
Möglichkeit zur Stellungnahme zur 
Verteilung der Rahmenzuweisungen 
durch den Senat im Haushaltsplan
Entwurf; § 37 Abs. 3 BezVG. 

Sie beschließt über die Anmel
dung von Einzelzuweisungen; § 39 
Abs. 2 BezVG.

•  Bezirksamtsleitung

•  Vertrauensperson 
für den Schöffenwahl
ausschuss  

•  beisitzende Mitglieder 
der Kommission für 
 Bodenordnung

•  beisitzende Mitglieder 
der Kommission für 
Stadtentwicklung

•   in Angelegenheiten des 
Bezirksamtes

•  Vorschlagslisten für 
die Schöffinnen und 
Schöffen

•  Vorschlagslisten für 
die ehrenamtlichen 
Richterinnen und Rich
ter in Sozialhilfe und 
Asylbewerberleistungs
angelegenheiten

•  Vorschlagslisten für 
 ehrenamtliche Richterin
nen und Richter der Ver
waltungsgerichtsbarkeit

•  Eingaben in Angelegen
heiten des Bezirksamtes

•  Verwendung von 
 Sondermitteln und 
 Rahmenzuweisungen

•  Anmeldung von Einzel
zuweisungen

Wahlen Beschlüsse

 ▶ Aufgaben der Bezirksversammlung
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4.5  Rechte der Bezirks ver sammlung

Damit die Bezirksversammlung ihre Aufgaben wirksam wahrnehmen kann, 
ist sie mit den notwendigen Rechten ausgestattet. 

Das Recht auf Information
Die Bezirksversammlung hat das Recht auf Information über alle Angele
genheiten von grundsätzlicher Bedeutung; § 19 Abs. 1 Satz 1BezVG. 

Grundsätzliche Bedeutung hat eine Angelegenheit, wenn an ihr ein 
besonderes Interesse besteht, das über die Geschäfte der laufenden Ver
waltung hinausgeht, weil     

•  die Entscheidung zahlreiche be
deutsame Fälle beeinflusst oder

•  die Angelegenheit von beson
derem Gewicht ist; § 19 Abs. 1 
Satz 1 BezVG. 

Die Ausgestaltung der Informa
tionspflicht des Bezirksamtes soll 
zwischen Bezirksamt und Bezirks
versammlung in einer Vereinba
rung geregelt werden; § 19 Abs. 1 
Satz 2 BezVG. … alle Angelegenheiten 

von grundsätzlicher 
 Bedeutung

… besonderes  Interesse, 
über die  Geschäfte 

der laufenden 
 Verwaltung hinaus

beeinflusst zahlreiche 
bedeutsame Fälle

Angelegenheit 
von  herausragendem 

 Gewicht

Informationen
über …

Anfragen
Die Mitglieder der Bezirksversamm
lung können in den Angelegen
hei ten, in denen das Bezirksamt 
zuständig ist, große und kleine An-
fragen an das Bezirksamt richten; 
§ 24 Abs. 1 Satz 1 BezVG. Kleine 
Anfragen können von einem oder 
mehreren Mitgliedern der Bezirks
versammlung schriftlich gestellt 
werden und müssen innerhalb von 
8 Arbeitstagen schriftlich beant
wortet werden; § 24 Abs. 1 Sätze 4 
und 5 BezVG. Große Anfragen kön
nen schriftlich von einer Fraktion 

 ▶ Das Recht auf Information
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gestellt werden und sind innerhalb 
eines Monats schriftlich zu beant
worten; § 24 Abs. 1 Sätze 2 und 3 
BezVG. Auf Verlangen der Fraktion 
kann die Antwort in der Bezirks
versammlung besprochen werden; 
§ 24 Abs. 1 Satz 4 BezVG. 

•  von einer Fraktion
•  schriftlich
•  schriftliche Antwort innerhalb 

eines Monats
•  ggf. Besprechung in der 

 Bezirksversammlung

•   von mindestens einem 
 Bezirksversammlungs mitglied

• schriftlich
•  schriftliche Antwort binnen 

8  Arbeitstagen

Große
Anfrage

Kleine
Anfrage

1/5 
der Bezirks-

versammlung

Akteneinsicht

1/5 
des Haupt-

ausschusses

Ausschuss

Akteneinsicht
Wenn ein Fünftel der Mitglie
der der Bezirksversammlung oder 
des Hauptausschusses oder ein 
Ausschuss dies verlangt, hat das 
Bezirksamt den Mitgliedern der Be
zirksversammlung oder des Haupt
ausschusses oder des Ausschusses 
Einsicht in seine Akten zu gewäh
ren; § 25 Abs. 1 BezVG. Mitglie
der der Bezirksversammlung und 
der Ausschüsse, die von der Bera
tung und Beschlussfassung wegen 
Befangenheit ausgeschlossen sind, 
dürfen keine Akteneinsicht neh
men; § 25 Abs. 3 BezVG.

 ▶ Akteneinsicht

 ▶ Anfragen
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Anhörungsrecht in Angelegenhei-
ten des Bezirksamtes
Es besteht ein Anhörungsrecht. 
Bevor die Bezirksamtsleitung über
•  Standorte von Dienststellen des 

Bezirksamtes, 
•  die Zusammenfassung von Auf

gaben mehrerer Bezirksämter bei 
 einem Bezirksamt und

•  die Übertragung von Aufgaben, 
die zentral von einem Bezirksamt 
wahrgenommen werden sollen, 

entscheidet, hört sie die Bezirks
versammlung an; § 26 BezVG. 

Beschlussfassung
Die Bezirksversammlung kann 
in allen Angelegenheiten, für die 
das Bezirksamt zuständig ist, Be-
schlüsse fassen; § 19 Abs. 2 Satz 2 
BezVG. Sie sind von der Bezirks
amtsleitung umzusetzen; § 22 
Abs. 1 BezVG. Die Bezirksver

sammlung soll sich auf Angelegenheiten von grundsätzlicher Bedeutung 
beschränken; § 19 Abs. 2 Satz 3 BezVG. Über Personal und Organisa
tionsangelegenheiten hat die Bezirksversammlung nicht zu entscheiden; 
§ 19 Abs. 3 BezVG. Bei Beschlüssen, die Vorgaben für die Ausübung von 
Ermessen machen, informiert das Bezirksamt die Bezirksversammlung vor 
der Beschlussfassung über den Sachverhalt und die Grenzen der Ermes
sensausübung; § 19 Abs. 2 Satz 4 BezVG. 

Bei Entscheidungen über Widersprüche zu Verwaltungsakten, an de
nen die Bezirksversammlung mitgewirkt hat, erhält sie die Möglichkeit zur 
Stellungnahme, falls dem Widerspruch stattgegeben werden soll; § 19 
Abs. 4 Satz 1 BezVG. Die Bezirksamtsleitung ist bei ihrer Entscheidung 
über den Widerspruch nicht an die Stellungnahme gebunden; § 19 Abs. 4 
Sätze 2 und 3 BezVG.

Anhörung

Übertragung 
zentraler  
Aufgaben

Standorte des 
Bezirksamtes

Zusammen-
fassung von 

Aufgaben meh-
rerer Bezirks-

ämter bei  einem 
 Bezirksamt

 ▶ Anhörungsrecht in Angelegenheiten des Bezirksamtes
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Die Bezirksversammlung ist bei 
 ihren Entscheidungen an Recht und 
Gesetz, den Haushaltsbeschluss, 
Globalrichtlinien des Senats, Zu
ständigkeitsanordnungen und an
dere Entscheidungen des Senats, 
Fachanweisungen und Einzelwei
sungen gebunden; § 21 BezVG. 

Verstößt ein Beschluss dage
gen, hat die Bezirksamtsleitung ihn 
binnen zwei Wochen zu beanstan
den; § 22 Abs. 2 Satz 1 BezVG. 
Die Bezirksversammlung kann  ihren 
Beschluss binnen zwei Monaten 
 ändern oder aufheben; § 22 Abs. 2 
Satz 2 BezVG. Geschieht dies nicht, 
informiert die Bezirksamtslei
tung unverzüglich die Bezirksauf
sichtsbehörde, die eine Senatsent
scheidung vorbereitet; § 22 Abs. 2 
Satz 3 BezVG. Das vorsitzende Mit
glied der Bezirksversammlung kann 
eine Stellungnahme dazu abgeben; 
§ 22 Abs. 2 Satz 4 BezVG. Der Se
nat entscheidet über die Aufhe
bung des Beschlusses; § 22 Abs. 2 
Satz 2 BezVG. Wenn er ihn auf

hebt, informiert er die Bürgerschaft über die maßgeblichen Gründe; § 22 
Abs. 4 BezVG. Die Bezirksamtsleitung informiert das vorsitzende Mitglied 
der  Bezirksversammlung unverzüglich über eine Entscheidung des Senats; 
§ 22 Abs. 3 Satz 3 BezVG. 

Die Beanstandung eines Beschlusses der Bezirksversammlung durch 
die Bezirksamtsleitung entfaltet aufschiebende Wirkung, das heißt, die Be
zirksamtsleitung muss den Beschluss nicht umsetzen; § 22 Abs. 3 Satz 1 
BezVG. Sie kann eine vorläufige Regelung treffen; § 22 Abs. 3 Satz 2 
BezVG. In diesem Fall wird das vorsitzende Mitglied unverzüglich von der 
Bezirksamtsleitung unterrichtet; § 22 Abs. 3 Satz 3 BezVG.

  

Bindender 
Beschluss

kein Beschluss 
 zulässig

Personal-
angelegenheiten

Organisations-
angelegenheiten

gegen Entschei-
dungen des Senats

gegen den Haus-
haltsbeschluss

gegen 
 Fachanweisungen

gegen 
 Einzelweisungen

Zuständigkeit des 
Bezirksamtes

Angelegenheit von 
grundsätzlicher 
Bedeutung

 ▶ Beschlüsse der Bezirksversammlung
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Ergehen Entscheidungen des Bezirksamtes ohne die erforderliche Zustim
mung der Bezirksversammlung oder gegen einen bindenden Beschluss 
der Bezirksversammlung, kann die Bezirksversammlung über die Bezirks
aufsichtsbehörde den Senat anrufen; § 23 Satz 1 BezVG. Dies gilt auch, 
wenn ein bindender Beschluss der Bezirksversammlung vom Bezirksamt 
nicht umgesetzt wird; § 23 Satz 2 BezVG. Hilft der Senat dem Einspruch 
der Bezirksversammlung nicht ab, unterrichtet er die Bürgerschaft; § 23 
Satz 4 BezVG. Er kann vorläufige Regelungen treffen; § 23 Satz 3 BezVG. 

•  fasst einen Beschluss in 
Personal oder Organisa
tionsangelegenheiten

•  verstößt mit einem 
 Beschluss gegen Recht, 
 Gesetz, Haushalts be
schluss, Senatsentschei
dung, Fachanweisung, 
Einzelweisung

Bezirksversammlung

•   beanstandet den 
 Beschluss

•   wartet 2 Monate ab, ob 
die Bezirksversammlung 
den Beschluss ändert 
oder aufhebt

•   kann vorläufige 
 Regelungen treffen

Bezirksamtsleitung

•  entscheidet über die 
 Beanstandung

•  unterrichtet die Bürger
schaft über eine Auf
hebung des Beschlusses

Senat

•  entscheidet ohne die er
forderliche Zustimmung 
der Bezirksversammlung

•  entscheidet gegen einen 
bindenden Beschluss der 
Bezirksversammlung

•  führt einen bindenden 
Beschluss der Bezirksver
sammlung nicht aus

•   ruft den Senat an •  entscheidet über den 
Einspruch

•  kann vorläufige Regelun
gen treffen

•  unterrichtet die Bürger
schaft, wenn er dem 
 Einspruch nicht abhilft

SenatBezirksamt Bezirksversammlung

 ▶ Das Beanstandungsverfahren

 ▶ Das Einspruchsverfahren
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Empfehlungen und Anfragen an andere Behörden 
In Angelegenheiten anderer Behörden der Freien und Hansestadt Ham
burg, die für den Bezirk von Bedeutung sind, kann die Bezirksversamm
lung an die zuständige Behörde Empfehlungen aussprechen; § 27 Abs. 1 
Satz 1 BezVG. Mindestens drei Mitglieder der Bezirksversammlung kön
nen in solchen Angelegenheiten auch Anfragen an die zuständige Behörde 
richten; § 27 Abs. 1 Satz 2 BezVG. Empfehlungen und Anfragen werden 
vom vorsitzenden Mitglied an die jeweilige Behörde übermittelt und müs
sen innerhalb von sechs Wochen ab Eingang beantwortet werden; § 27 
Abs. 2 BezVG.

Auf Anforderung der Bezirksversammlung ist die Behörde, die für 
straßenverkehrsbehördliche Anordnungen zuständig ist (Straßenver-
kehrsbehörde) verpflichtet, Fachleute in die Sitzung der Bezirksversamm
lung oder des zuständigen Ausschusses zu entsenden, die Fragen beant
worten und die Sach und Rechtslage erörtern; § 27 Abs. 3 BezVG. 

Anhörung

EmpfehlungAnhörung

Empfehlung

•  vor der  Entscheidung 
über bestimmte 
 Bau angelegenheiten

•  vor Ansiedlung,  Schließung 
und Ver änderung bestimmter 
Einrichtungen 

•  in Angelegen heiten, 
die für den Bezirk 
von Bedeutung sind

•  in straßenverkehrsbehördlichen 
 Angelegenheiten

 ▶ Befugnisse der Bezirksversammlung in Angelegenheiten anderer Behörden
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Recht auf Anhörung durch andere Behörden
Bevor der Senat oder die zuständige Fachbehörde über die Ansiedlung, 
 Schließung oder wesentliche Veränderung von
•  Einrichtungen der Jugendhilfe (soweit sie nicht rechtlich selbstständig sind), 
• Finanzämtern, 
•  Freiwilligen und BerufsFeuerwehren, 
• Gedenkstätten, 
• Gerichten, 
• Hochschulstätten, 
• Justizvollzugsanstalten, 
•  Kultureinrichtungen (soweit sie nicht rechtlich selbstständig sind), 
•  öffentlicher Unterbringung von Zuwanderern und Wohnungslosen, 
• Polizeikommissariaten, 
• Schulen, 
• Sportstätten und 
•  dezentralen Einrichtungen des Hamburg Service
entscheidet, wird die örtlich zuständige Bezirksversammlung mit einer 
Frist von mindestens einem Monat angehört, wenn die Entscheidung für 

den Bezirk oder für wesentliche Teile des 
Bezirks von Bedeutung ist. Die Stellung
nahme ist zu berücksichtigen und die Be
zirksversammlung wird nach Abschluss 
der Planung über das Ergebnis und die 
Berücksichtigung der Stellungnahme un
terrichtet; § 28 BezVG. 

Vor der Entscheidung über Bauan
träge im Stadtteil Hafencity und Vor
behaltsgebieten unterrichtet die hierfür 
zuständige Behörde die Bezirksversamm
lung, in deren Bezirk das Grundstück ge
legen ist, und gibt ihr Gelegenheit zur 
Stellungnahme innerhalb eines Monats. 
Die anhörende Behörde berücksichtigt 
die Stellungnahme und informiert nach 
Abschluss des Verfahrens die Bezirksver
sammlung über das Ergebnis und die Be
rücksichtigung der Stellungnahme; § 29 
BezVG.

Anhörung der  
Bezirksversammlung

Berücksichtigung 
der Stellungnahme

Information der 
 Bezirksversammlung

Stellungnahme der 
 Bezirksversammlung

 ▶ Die Anhörung in Angelegenheiten anderer Behörden
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5  Die Mitglieder 
der Bezirks-
versammlung

Bezirksversammlungsmitglieder werden gewählt und sind 
ehrenamtlich tätig; § 6 Abs. 1 Satz 1 Bezirksverwaltungs
gesetz (BezVG). Sie nehmen ihre Aufgaben freiwillig, un
entgeltlich und gemeinwohlorientiert wahr und sind bei der 
Wahrnehmung des Ehrenamts nicht an Aufträge oder Wei
sungen gebunden; § 6 Abs. 1 Satz 4 BezVG. Sie sind keine 
Abgeordneten, sondern gewählte Mitglieder eines Verwal
tungsausschusses. 
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5.1  Rechte der 
Bezirksversammlungsmitglieder

Mitglieder der Bezirksversamm
lung dürfen in ihrer beruflichen und 
sonstigen Tätigkeit im Zusammen
hang mit diesem Ehrenamt nicht 
benachteiligt werden; § 6 Abs. 1 
Satz 2 BezVG. Erforderlichenfalls 
sind sie vom Arbeitgeber in dem 
Maß und Umfang von der Arbeit 
freizustellen, wie es erforderlich ist, 
um die Aufgaben als Mitglied der 
Bezirksversammlung auszuüben; 
§ 6 Abs. 1 Satz 3 BezVG. Bezirks
versammlungsmitglieder erhalten 
Entschädigungsleistungen für ihre 
Tätigkeit. 

Bezirksversammlungs-
mitglied

Benachteiligungs-
verbot

ggf. Arbeits
freistellung

Entschädigungs-
leistungen

 ▶ Die Rechte der Bezirksversammlungsmitglieder
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5.2  Pflichten der 
 Bezirksversammlungsmitglieder

Um sicherzustellen, dass die Bezirksversammlungsmitglieder ihre Aufga
ben gemeinwohlorientiert wahrnehmen, stehen der Gewährleistung ihrer 
Unabhängigkeit bestimmte Pflichten gegenüber.

 Erklärung über die berufliche und 
ehrenamtliche Tätigkeit
Bezirksversammlungsmitglieder ha
ben gegenüber dem vorsitzenden 
Mitglied der Bezirksversammlung 
eine Erklärung über ihre berufliche 
und ehrenamtliche Tätigkeit abzu
geben; § 6 Abs. 2 BezVG. 

Verbot der Teilnahme an 
 bestimmten Abstimmungen 
 wegen  Befangenheit
Um die Gemeinwohlorientierung 
zu gewährleisten und eine Ver
quickung von beruflichen und/oder 
privaten Interessen mit diesem 
 Ehrenamt zu vermeiden, dürfen 
Mitglieder der Bezirksversammlung 
an den Beratungen und Abstim
mungen in der Bezirksversammlung 
und deren Ausschüssen nicht teil
nehmen, wenn es sich um Angele

genheiten handelt, die ihnen oder ihnen nahestehenden natürlichen oder 
juristischen Personen einen besonderen Vor oder Nachteil bringen kön
nen; § 6 Abs. 3 und 4 BezVG. 

Der besondere Vor oder Nachteil bestimmt sich über wirtschaftli
che Interessen, insbesondere aus der beruflichen Tätigkeit oder anderen 
ehren amtlichen Tätigkeiten der Mitglieder der Bezirksversammlung. Die 
Befangenheit kann auch im Laufe der Befassung der Bezirksversammlung 
mit dem Thema auftreten.

Bezirksversammlungs-
mitglied

 Verbot der 
Teilnahme an 

Abstimmungen und 
Beratungen bei   
    Befangenheit

Verschwiegenheit

Erklärung über 
die berufliche 

und ehrenamtliche 
 Tätigkeit

gemeinwohl
orientierte 
Tätigkeit

 ▶ Die Pflichten der Bezirksversammlungsmitglieder
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Das Verbot der Teilnahme an Abstimmungen und Beratungen nach 
§ 6 Abs. 3 Satz 2 BezVG gilt nicht für Wahlen, das heißt, den Bezirksver
sammlungsmitgliedern ist die Teilnahme an Wahlen auch dann gestat
tet, wenn sie selbst oder die Personen, die zu ihnen in einem Näheverhält
nis nach § 6 Abs. 4 BezVG stehen, zur Wahl stehen. Auch bei Beratungen 
und Abstimmungen über Angelegenheiten, die die Bezirksversammlungs
mitglieder nur als Angehörige einer Bevölkerungs oder Berufsgruppe be
treffen, deren gemeinsame Interessen berührt sind, sind die betroffenen 
Mitglieder nicht von den Beratungen und Abstimmungen ausgeschlossen 
(z. B. Hundebesitzerinnen und Hundebesitzer bei der Entscheidung über 
die Einrichtung eines neuen Hundeauslaufplatzes).

Das Verbot der Teilnahme an Abstimmungen und Beratungen gilt 
auch für Angelegenheiten, bei denen ein möglicher Vor oder Nachteil bei 
 einem Angehörigen des Bezirksversammlungsmitglieds eintreten kann; 
§ 6 Abs. 4 Nr. 1 BezVG. Angehörige sind Ehegatten und Lebenspartne
rinnen oder Lebenspartner sowie Partnerinnen und Partner in einer nicht 
ehelichen Lebensgemeinschaft, Verlobte, Verwandte und Verschwägerte 
in gerader Linie (Eltern, Großeltern, Urgroßeltern etc. und Kinder, Enkel
kinder, Urenkel etc. sowie deren jeweilige Ehegattinnen und Ehegatten), 
Geschwister, Kinder der Geschwister (Nichten und Neffen), Ehegatten der 
Geschwister und Geschwister der Ehegatten (Schwägerinnen und Schwa
ger), Lebenspartnerinnen und Lebenspartner der Geschwister und Ge
schwister der Lebenspartnerinnen und Lebenspartner, Geschwister der 
Eltern (Tanten und Onkel), Personen, die durch ein auf längere Dauer an
gelegtes Pflegeverhältnis in einer häuslichen Gemeinschaft – wie Eltern 
und Kind – miteinander verbunden sind (Pflegeeltern und Pflegekinder). 
Auch nach dem Ende einer Ehe oder Lebenspartnerschaft oder dem Erlö
schen des familiären oder PflegeVerhältnisses besteht das Verbot fort.

Als befangen gilt ein Mitglied der Bezirksversammlung auch, wenn ein 
möglicher Vor oder Nachteil bei einer Person eintreten kann, die das Mit
glied der Bezirksversammlung kraft gesetzlicher oder rechtsgeschäftlicher 
Vertretungsmacht vertritt; § 6 Abs. 4 Nr. 2 BezVG. Dies ist zum Beispiel 
bei Vorständen oder Geschäftsführerinnen und Geschäftsführern der Fall, 
wenn der Vor oder Nachteil bei der von ihnen vertretenen Gesellschaft 
eintritt oder bei Eltern, wenn deren Kinder einen spezifischen Vor oder 
Nachteil erhalten (nicht aber z. B. bei Kinderspielplätzen, die allen Kindern 
zugutekommen).
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Die Regelungen zur Befangenheit gelten auch für Ausschussmitglie
der; § 17 Abs. 3 Satz 4 BezVG in Verbindung mit § 6 Abs. 3 BezVG.

Ein Mitglied der Bezirksversammlung oder eines Ausschusses, das befan
gen ist, hat dies gegenüber dem vorsitzenden Mitglied vor Eintritt in die 
Tagesordnung mitzuteilen; § 6 Abs. 5 BezVG.

Ist das betroffene Mitglied der Bezirksversammlung oder des Aus
schusses nicht sicher, ob eine Befangenheit vorliegt, entscheidet das Ple
num darüber, ob das betreffende Mitglied von der Beratung und Abstim
mung auszuschließen ist; § 6 Abs. 6 BezVG. Dies gilt entsprechend, wenn 
andere Mitglieder der Bezirksversammlung Zweifel an der Unbefangenheit 
eines Mitglieds der Bezirksversammlung haben.

Ehegattin/ 
Ehegatte,  
Lebens-

partner/in
Konkurrent/in

Partner/in in 
nicht ehelicher 
Lebens gemein-

schaft

Verlobte/r

Kind oder 
 Pflegekind

Eltern- oder 
 Pflegeelternteil

Geschwister

Vertretene/r  
bzw.  

Vertreter/in

Nichte/Neffe

Schwägerin/
Schwager (auch bei 
Lebenspartner/in 

und nicht ehelicher 
Lebensgemein-

schaft)

BV- oder 
 Ausschuss- 

Mitglied

 ▶ Reichweite der Befangenheit
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Bei der Entscheidung der Bezirksversammlung über den Ausschluss 
eines Mitglieds von der Beratung und Abstimmung zu einem Thema ist 
das betroffene Mitglied nicht beteiligt; § 6 Abs. 6 Satz 2 BezVG. Das Mit
glied hat den Sitzungssaal zu verlassen; § 6 Abs. 6 Satz 3 BezVG. 

 

Ist bei einem Beschluss der Bezirksversammlung oder eines Ausschusses 
ein Mitglied beteiligt, in dessen Person ein Ausschlussgrund begründet ist, 
so kann diese Tatsache innerhalb eines Jahres beim Bezirksamt schrift
lich geltend gemacht werden. Die entsprechenden Tatsachen sind vorzu
tragen. Wenn diese Tatsachen nachweisbar sind, ist der betreffende Be
schluss  ungültig; § 6 Abs. 7 BezVG. 

Verschwiegenheit
In vertraulichen Angelegenheiten sind die Mitglieder der Bezirksversamm
lung und der Ausschüsse zur Verschwiegenheit verpflichtet; § 7 Abs. 2 
Satz 1 BezVG. Diese Verpflichtung wirkt auch nach dem Ausscheiden aus 
der Bezirksversammlung oder dem Ausschuss fort und gilt auch für An
gelegenheiten, die den Mitgliedern durch Akteneinsicht oder Auskünfte 
vertraulich bekannt geworden sind; § 7 Abs. 2 Satz 1 BezVG. Wenn Tat
sachen offenkundig sind oder Angelegenheiten abschließend beraten wor
den sind und keiner Geheimhaltung mehr bedürfen, gilt die Pflicht zur 
 Verschwiegenheit nicht mehr; § 7 Abs. 2 Satz 2 BezVG. 

Befangenheit: 
keine Teilnahme 
an Beratung und 

Abstimmung

Erklärung des   
 Mitglieds

Entscheidung 
der Bezirksver-

sammlung

 ▶ Der   Umgang mit Befangenheit
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Wenn Mitglieder der Bezirksversammlung oder eines Ausschusses vor 
 Gericht oder einer anderen Stelle zu einer Angelegenheit, die vertraulich 
ist, aussagen sollen, benötigen sie eine Aussagegenehmigung der Bezirks
versammlung; § 7 Abs. 3 Sätze 1 und 2 BezVG. Dies gilt für ehemalige 
Mitglieder entsprechend; § 7 Abs. 3 Satz 3 BezVG. 

Eine Genehmigung, als Zeuge auszusagen, darf nur versagt werden, 
wenn 
•  dem Wohl des Bundes oder eines deutschen Bundeslandes Nachteile 

entstehen können oder
•  die Erfüllung öffentlicher Aufgaben ernstlich gefährdet oder erheblich 

erschwert wird; § 7 Abs. 4 Satz 1 BezVG. 

Eine Genehmigung, als Partei oder als Beschuldigter vor Gericht oder zur 
Wahrnehmung eigener Interessen auszusagen, darf auch bei Vorliegen der 
oben genannten Voraussetzungen nur versagt werden, wenn ein zwingen
des öffentliches Interesse vorliegt; § 7 Abs. 4 Satz 2 BezVG. In diesem Fall 
hat das Mitglied Anspruch auf Schutz, soweit die öffentlichen Interessen 
dies zulassen; § 7 Abs. 4 Satz 3 BezVG. Dies kann zum Beispiel die Ge
währung anwaltlicher Unterstützung sein.

Verschwiegenheit 
über vertrauliche 
 Angelegenheiten

Während der 
BV- Mitgliedschaft

Verschwiegenheit 
über vertrauliche 
 Angelegenheiten

Nach dem 
 Ausscheiden

Aussagegenehmigung für 
 vertrauliche Angelegenheiten

(erlaubt die Aussage für 
die  definierten Zwecke)

 ▶ Die Reichweite der Verschwiegenheit
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Wird ohne Aussagegenehmigung eine Aussage gemacht, kann dies eine 
Straftat nach § 353b in Verbindung mit § 11 Abs. 1 Nr. 4 Strafgesetzbuch 
darstellen. 

 

•   für Aussagen vor Gericht 

•   für Aussagen vor anderer Stelle 
 (z. B. Behörden)

•  wird erteilt, wenn keine 
 Hinderungsgründe vorliegen

Aussagegenehmigung 
durch Bezirksversammlung

…   wenn ein zwingendes öffent
liches Interesse dies erfordert 
und die Aussage dem Wohl 
des Bundes oder eines Bundes
landes Nachteile bereitet,,

…   wenn ein zwingendes öffent
liches Interesse dies erfordert 
und die Erfüllung öffentlicher 
Aufgaben ernstlich gefährdet 
oder erheblich erschwert wird.

Aussagegenehmigung 
als  Partei im Prozess oder als 
 Beschuldigter wird versagt, …

…   wenn die Aussage dem Wohl 
des Bundes oder eines Bundes
landes Nachteile bereitet,

…   wenn die Erfüllung öffentlicher 
Aufgaben ernstlich gefährdet 
oder erheblich erschwert wird.

Aussagegenehmigung 
als  Zeuge wird versagt, …

 ▶ Aussagegenehmigung
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5.3  Ausschluss aus der 
Bezirksversammlung

Wenn ein Mitglied der Bezirksversammlung 
•  sein Amt missbraucht, um sich oder anderen persönliche Vorteile zu ver

schaffen oder 
•  seine Pflichten als Mitglied der Bezirksversammlung aus eigennützigen 

Gründen gröblich vernachlässigt oder 
•  der Pflicht zur Verschwiegenheit gröblich zuwider handelt, 
kann es durch Beschluss der Bezirksversammlung von seinem Amt ausge
schlossen werden. Dazu bedarf es einer Dreiviertelmehrheit; § 5 BezVG. 

In Betracht kommen Fälle, in denen ein Bezirksversammlungsmit
glied sein Ehrenamt nicht oder nicht uneigennützig wahrnimmt, son
dern es dafür nutzt, sich oder anderen Vorteile zu verschaffen. Auch eine 
grobe Verletzung der Pflicht zur Verschwiegenheit kann einen Ausschluss 
rechtfertigen. Mit diesen Regelungen soll die Funktionsfähigkeit der Be
zirksversammlung gesichert werden. 

A U S S C H L U S S

 eigennützige 
Aufgaben-

wahrnehmung

grobe 
 Verletzung der 

 Verschwiegenheit

keine 
Aufgaben -

wahrnehmung

 ▶ Der Ausschluss aus der Bezirksversammlung



6 Beiräte

In den Bezirken sind unterschiedliche Beiräte zu bestimm
ten Themen gebildet worden, die nicht Teil der Bezirks
versammlung sind, aber mit ihr zusammenarbeiten können 
und ebenfalls Elemente der Bürgerinnen und Bürgerbetei
ligung darstellen.
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6.1  Seniorenbeiräte

Seniorenbeiräte werden nach Maßgabe des Seniorenmitwirkungsgesetzes 
in jedem Bezirk gebildet. Sie dienen zur Förderung der gesellschaft lichen, 
kulturellen und politischen Teilhabe und Mitwirkung der Menschen, die 
über 60 Jahre alt sind. Ihre Amtszeit ist nicht gleichlaufend mit der Amts
zeit der Bezirksversammlung. Der bezirkliche Seniorenbeirat berät die 
 Bezirksversammlung und das Bezirksamt hinsichtlich solcher Vorhaben, 
von denen die im Bezirk lebenden Seniorinnen und Senioren  betroffen 
sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter www.lsbhamburg.de/
bezirksseniorenbeiraete/. 

Bezirksversammlung

Seniorenbeirat

Integrationsbeirat

Inklusions- 
 beirat

 ▶ Beiräte
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6.2  Inklusionsbeiräte

Die Rechte von Menschen mit Behinderungen sollen durch den „Hambur
ger Landesaktionsplan zur Umsetzung der UNKonvention über die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen“ (zuletzt Drucksache 22/14005 vom 
09.01.2024) gestärkt und durchgesetzt werden. Der Landesaktionsplan 
beschreibt vor dem Hintergrund der UNKonvention die von der Freien 
und Hansestadt Hamburg geplanten Maßnahmen auf dem Weg zu einer 
Inklusionsmetropole. Die Verantwortung für die jeweiligen Maßnahmen zur 
Umsetzung der UNBehindertenrechtskonvention liegt für ihren Zustän
digkeitsbereich bei jeder Behörde selbst. Seit 2009 ist die UNBehinder
tenrechtskonvention geltendes Recht in Deutschland. Alle Bestimmungen 
der UNBehindertenrechtskonvention haben den Rang gesetzlicher Be
stimmungen und müssen als Querschnittsaufgabe von allen staatlichen 
Stellen umgesetzt werden. 

Zur Beratung des Bezirksamtes und der Bezirksversammlung gibt es 
in Eimsbüttel, HamburgNord und Wandsbek Inklusionsbeiräte. In weiteren 
Bezirken gibt es Überlegungen zur Einsetzung eines Inklusionsbeirats. Ziel 
ist es, die Lebensqualität von Menschen mit Behinderung zu verbessern. 

6.3  Integrationsbeiräte

Zur Förderung der Partizipation und Durchsetzung der gleichberechtig
ten Teilhabe von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund in  allen 
Bereichen des sozialen, ökonomischen, kulturellen, politischen und gesell
schaftlichen Lebens gibt es in Hamburg einen (Landes)Integrations beirat. 
Er berät die Sozialbehörde und den Hamburger Senat zu integrations
politischen Fragen und kann gegenüber den Fachbehörden Stellungnah
men abgeben. Die Bezirksversammlungen entsenden zwei Mitglieder mit 
jeweils einer Vertretung für den Landesintegrationsbeirat. In den Bezir
ken HamburgMitte und Wandsbek gibt es Integrationsbeiräte. In Altona 
ist ein Runder Tisch Integration vorhanden. Diesen bezirklichen Gremien 
steht das Vorschlagsrecht für die bezirklichen Vertretungen im Landes 
Integrationsrat zu. Ersatzweise steht den Bezirksversammlungen das allei
nige Vorschlagsrecht zu. 
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7 Bürgerbegehren

Mit einem Bürgerbegehren kann ein Beschluss 
der  Bezirksversammlung initiiert werden.
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In allen Angelegenheiten, in denen die Bezirksversammlung Beschlüsse 
fassen darf, kann eine Initiative mit mindestens drei Mitgliedern ein Bür
gerbegehren beantragen; § 32 Abs. 1 Bezirksverwaltungsgesetz (BezVG). 
Ein Bürgerbegehren ist unzulässig, wenn es gegen geltende Gesetze und 
Rechtsverordnungen, Haushaltsbeschlüsse, Globalrichtlinien, Zuständig
keitsanordnungen oder sonstige Entscheidungen des Senats sowie Fach
anweisungen und Einzelweisungen verstößt; § 21 BezVG. Ebenfalls aus
genommen sind Personal und Organisationsangelegenheiten sowie 
Beschlüsse über den Haushalt; § 19 Abs. 3 und § 32 Abs. 1 Satz 2 BezVG. 
Das Bürgerbegehren kann auch eine Angelegenheit betreffen, die für den 
Bezirk von Bedeutung ist, aber nicht in die Zuständigkeit des Bezirksam
tes fällt. In diesem Fall ist eine unverbindliche Fragestellung möglich, das 
heißt, bei einem erfolgreichen Bürgerentscheid geht die Vorlage als Emp
fehlung nach § 27 BezVG an die zuständige Fachbehörde. 

Bürgerbegehren kommt zustande

Initative meldet Bürgerbegehren an

Bezirksamt stellt die Zulässigkeit fest

Unterschriftensammlung

Sperrwirkung bei Vorliegen des Drittelquorums

Übernahme durch 
 Bezirksversammlung Bürgerentscheidoder

Die Initiative hat sechs Monate 
Zeit, Unterschriften von 3 % der 
wahlberechtigten Einwohnerin
nen und Einwohner zu sammeln; 
bei Bezirken mit mehr als 300.000 
Einwohnerinnen und Einwohnern 
reichen 2 %. Unterschriftsberech
tigt sind alle wahlberechtigten 
Einwohnerinnen und Einwohner 
des Bezirks, das heißt, alle Ein
wohnerinnen und Einwohner des 
Bezirks, die mindestens 16 Jahre 
alt sind, die deutsche oder eine 
andere EUStaatsangehörigkeit 
und den Hauptwohnsitz seit min
destens drei Monaten in Hamburg 
haben; § 32 Abs. 3 BezVG. Maß
geblich für die Anzahl der benö
tigten Unterschriften ist die Zahl 
der wahlberechtigten Einwoh
nerinnen und Einwohner im Be
zirk zum Zeitpunkt der letzten 
Wahl zur Bezirksversammlung; § 3 

 ▶ Bürgerbegehren
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Abs. 5 Satz 2 Bezirksabstimmungsdurch
führungsgesetz, § 14 Abs. 1 Satz 1 Be
zirksabstimmungsdurchführungsverord
nung. 

Die Sperrwirkung wird erreicht, wenn 
ein Drittel der für das Zustandekom
men erforderlichen Unterschriften vorlie
gen (Drittelquorum); § 32 Abs. 5 BezVG. 
Sie bedeutet, dass das Bezirksamt und 
die Bezirksversammlung bis zur Feststel
lung des Zustandekommens des Bürger
begehrens keine diesem entgegenste
hende Entscheidung mehr treffen und 
nicht mit dem Vollzug einer solchen Ent
scheidung beginnen dürfen. Davon unbe
rührt bleiben rechtliche Verpflichtungen, 
die vor dem Einreichen der Unterschriften 
begründet worden sind, und Verpflichtun
gen, die aufgrund gesetzlicher Vorschrif
ten bestehen, auch wenn sie nach Eintritt 
der Sperrwirkung entstehen.

 Ablehnung/Enthaltung  Sperrwirkung

 weitere Zustimmung

Bezirk
Einwohnerzahl  

(Stand 31.12.2023)

Wahlberechtigte 
(Stand 09.06.2024) Quorum endgültig

Sperrwirkung  
1/3

HamburgMitte 312.641 205.235 2 % 4.105 1.368

Altona 280.838 204.504 3 % 6.135 2.045

Eimsbüttel 276.222 208.353 3 % 6.251 2.084

HamburgNord 328.454 250.004 2 % 5.000 1.667

Wandsbek 455.185 332.931 2 % 6.659 2.220

Bergedorf 133.813 97.693 3 % 2.931 977

Harburg 176.868 118.310 3 % 3.549 1.183

 ▶ Quorum für das Zustandekommen 
 eines  Bürgerbegehrens

 ▶ Quoren bei Bürgerbegehren in den Bezirksämtern
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Nach dem Zustandekommen des Bürgerbegehrens befasst sich die Be
zirksversammlung damit. Innerhalb von zwei Monaten nach dem Zustan
dekommen erhält die Initiative Gelegenheit, ihr Anliegen der Bezirksver
sammlung bzw. dem für das Anliegen zuständigen Ausschuss öffentlich 
vorzustellen.

Die Bezirksversammlung kann ab der Anzeige des Bürgerbegehrens 
bis zwei Monate nach dem Zustandekommen (Einigungsfrist) dem Bürger
begehren unverändert oder in einer Form zustimmen, auf die sich Initia
tive und Bezirksversammlung schriftlich geeinigt haben. Mit diesem sog. 
Beitritt der Bezirksversammlung endet das Bürgerbegehren und es findet 
kein Bürgerentscheid statt; § 32 Abs. 7 BezVG.

Stimmt die Bezirksversammlung dem Bürgerbegehren nicht zu, findet 
spätestens vier Monate nach dem Zustandekommen des Bürgerbegeh
rens der Bürgerentscheid statt. Die Bezirksversammlung kann eine eigene 
Vorlage zur Abstimmung stellen; § 32 Abs. 7 BezVG. Den Abstimmungs
termin legt das Bezirksamt fest und macht ihn zusammen mit dem Ge
genstand des Bürgerbegehrens und allen für die Ausübung des Abstim
mungsrechts wichtigen Hinweisen amtlich bekannt; § 32 Abs. 8 BezVG. 

Über den Erfolg des Bürgerentscheids entscheidet die Mehrheit der 
abgegebenen gültigen Stimmen. Eine Vorlage ist angenommen, wenn sie 
mehr Ja als NeinStimmen erhält; § 32 Abs. 9 BezVG. Der Bürgerent
scheid hat die Wirkung eines Beschlusses der Bezirksversammlung; § 32 
Abs. 11 BezVG.

Bürgerbegehren

•  erfolgreich zustande 
gekommen

Beschluss der 
 Bezirksversammlung

•  Bezirksversamm
lung übernimmt das 
 Bürgerbegehren oder

Bürgerentscheid

•  alle Wahlberechtigten 
im Bezirk

•  einfache Mehrheit

•  ersetzt einen 
 Beschluss der 
 Bezirksversammlung

 ▶ Der Ablauf eines Bürgerentscheids



6 BEIRäTE

8  Entschädigungs-
leistungen

Mitglieder der Bezirksversammlungen erhalten Entschädi
gungsleistungen für ihre ehrenamtliche Tätigkeit; 
§ 1 Abs. 1 Gesetz über Entschädigungsleistungen anlässlich 
 ehrenamtlicher Tätigkeit in der Verwaltung (Entschädigungs
leistungsgesetz – EntschädLG). Das Entschädigungsleis
tungsgesetz ist mit Wirkung zum 1. August 2024  geändert 
worden (Hamburgisches Gesetz und Verordnungsblatt 
2024, Seite 158 ff.). 

 ▶



74 8 ENTSCHäDIGUNGS LEISTUNGEN

Mitglieder der Bezirksversammlungen und ihrer Ausschüsse erhalten für 
die Teilnahme an den jeweiligen Sitzungen pro Sitzung 40 Euro Sitzungs
geld; § 2 Abs. 1 Satz 1 BezVG. Die Mitglieder der Bezirksversammlung ha
ben auch für die Teilnahme an den Sitzungen der Fraktionen Anspruch auf 
entsprechendes Sitzungsgeld; § 2 Abs. 2 Satz 1 EntschädLG. Als Mitglie
der ihrer Fraktionsvorstände steht ihnen auch für deren Sitzungen Sit
zungsgeld zu; § 2 Abs. 2 Satz 1 EntschädLG. Auch zubenannten Bürgerin
nen und Bürgern steht ein Anspruch auf Sitzungsgeld für die Teilnahme an 
Ausschuss und Fraktionssitzungen zu. Die Zahl der Fraktionsvorstände 
und die Zahl der zu berücksichtigenden Sitzungen ist beschränkt. 

Die Mitglieder der Bezirksversammlung erhalten neben dem Sitzungs
geld eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 1.054,31 Euro; 
§ 2 Abs. 3 Satz 1 EntschädLG. 

Die Vorsitzenden der Bezirksversammlungen und die Fraktionsvor
sitzenden erhalten eine Aufwandsentschädigung in Höhe des dreifachen 

FRAKTIONS- 
MITGLIEDER

ZUBENANNTE FRAKTIONENBEZIRKS - 
VERSAMMLUNGS-

MITGLIEDER

Aufwands-
entschädigung

Sitzungsgeld für 
Teilnahme an Bezirks-

versammlungs- und 
Ausschusssitzungen

Fahrtkosten pauschale

Kinderbetreuungs-
pauschale

IT-Pauschale

zusätzlich  
 Sitzungsgeld für 

 Fraktionssitzungen

ggf. Sitzungsgeld 
für Fraktionsvor-
standssitzungen

Sitzungsgeld für 
 Ausschussitzungen

Sitzungsgeld für 
 Fraktionssitzungen

Fahrtkosten pauschale

Kinderbetreuungs-
pauschale

IT-Pauschale

Grundzuschuss

Zuschuss  
pro  Mitglied

 ▶ Übersicht über die Entschädigungsleistungen
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Satzes. Bei zwei gleichberechtigten Vorsitzenden einer Fraktion erhalten 
diese jeweils den 2,5fachen Satz. Die stellvertretenden Vorsitzenden er
halten den 2fachen Satz; § 2 Abs. 3 EntschädLG. Der Anspruch ist nicht 
übertragbar und unverzichtbar; § 2 Abs. 4 EntschädLG. 

Auf Antrag erhalten Mitglieder einer Bezirksversammlung, zubenannte 
Bürgerinnen und Bürger und Mitglieder im Jugendhilfeausschuss eine 
Fahrtkostenpauschale zur Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs 
in Hamburg; § 3a EntschädLG. 

Für die Kinderbetreuung können Mitglieder einer Bezirksversamm
lung, zubenannte Bürgerinnen und Bürger und Mitglieder der Jugend
hilfeausschüsse auf Antrag für in ihrem Haushalt lebende Kinder unter 
14 Jahren eine Entschädigung in Höhe von 35 Euro für das erste, 30 Euro 
für das zweite und 25 Euro für das dritte Kind je Sitzung erhalten; § 3b 
EntschädLG. 

Mitglieder der Bezirksversammlung erhalten auf Antrag einmalig pro 
Amtsperiode 1.200 Euro als Zuschuss für die ITNutzung. Für Zubenannte 
und Mitglieder der Jugendhilfeausschüsse beläuft sich der ITZuschuss auf 
800 Euro; § 3c EntschädLG. 

Die Fraktionen erhalten monatlich 2.825,38 Euro zuzüglich 673,90 Euro 
pro Fraktionsmitglied als Zuschuss zur Finanzierung ihrer Arbeit; § 5 
Abs. 1 EntschädLG. Sie haben jährlich über ihre Einnahmen und Ausgaben 
gegenüber der Bürgerschaft Rechnung zu legen; § 5 Abs. 7 EntschädLG. 
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Abkürzungsverzeichnis

Abb. Abbildung
Abs. Absatz
AG SGB VIII  Hamburgisches Gesetz zur Ausführung des Achten Buches 

Sozialgesetzbuch – Kinder und Jugendhilfe (AG SGB VIII)
Art. Artikel
BA Bezirksamt
BezVG Bezirksverwaltungsgesetz
BezVWG Gesetz über die Wahl zu den Bezirksversammlungen
BIS Behörde für Inneres und Sport
BJV Behörde für Justiz und Verbraucherschutz
BKM Behörde für Kultur und Medien
BSB Behörde für Schule und Berufsbildung
BSW Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen
BUKEA Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft
BV Bezirksversammlung
BVM Behörde für Verkehr und Mobilitätswende
BWFGB  Behörde für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und 

Bezirke
BWI  Behörde für Wirtschaft und Innovation
D Dezernat
DIT/BA Stabsstelle Digitalisierung und IT der Bezirksämter
EntschädLG  Gesetz über die Entschädigungsleistungen  anlässlich 

ehrenamtlicher Tätigkeiten in der Verwaltung 
(Entschädigungsleistungsgesetz)

FB Finanzbehörde
GO Geschäftsordnung für die Bezirksämter
HmbBG Hamburgisches Beamtengesetz
HV  Verfassung der Freien und Hansestadt Hamburg 

 (Hamburger Verfassung)
SenGO Geschäftsordnung für den Senat
SGB VIII Sozialgesetzbuch Achtes Buch – Kinder und Jugendhilfe
Soziales  Behörde für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und 

Integration
VwBehG Verwaltungsbehördengesetz
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